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Die in diesem Bericht dargelegten Schlussfolgerungen stützen sich auf die Informationen, die der 

Abteilung Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe bis zum 22. Mai 2025 vorlagen. Die 

Schlussfolgerungen richten sich ausschließlich an die EIB. 

 

Bei Abweichungen zwischen den verschiedenen Sprachfassungen ist die englische Fassung 

maßgebend.  
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Der Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe  

Der Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe (der „Beschwerdemechanismus“) ist ein Instrument zur 

Beilegung von Streitigkeiten, falls ein Mitglied der Öffentlichkeit der Meinung ist, dass die Europäische 

Investitionsbank (EIB) falsch gehandelt haben könnte, also möglicherweise ein Missstand bei der 

Ausübung ihrer Tätigkeit vorliegt. Der Beschwerdemechanismus ist kein Mechanismus der 

Rechtsdurchsetzung und ersetzt keine Entscheidung einer zuständigen Justizbehörde. 

Missstände bezeichnen Unzulänglichkeiten oder Mängel in der Ausübung der Geschäftstätigkeit. Sie 

können auftreten, wenn die EIB verbindliche Regeln oder Grundsätze, einschließlich ihrer eigenen 

Leitlinien, Standards und Verfahren, nicht einhält. Ein Missstand liegt ebenfalls vor, wenn die EIB 

Menschenrechte verletzt oder gegen geltendes Recht oder die Grundsätze einer guten 

Verwaltungspraxis verstößt. Missstände können sich auf Entscheidungen, Handlungen oder 

Versäumnisse der EIB-Gruppe beziehen und auch die ökologische oder soziale Wirkung der Projekte 

und Operationen der EIB-Gruppe betreffen. 

Eines der wichtigsten Ziele des Beschwerdemechanismus besteht darin, das Recht aller Beteiligten zu 

wahren, sich Gehör zu verschaffen und Beschwerde einzulegen. Weitere Informationen zum 

Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe sind abrufbar unter: 

https://www.eib.org/about/accountability/complaints/index.htm. 

Hinweis: Beschwerdeführende, die mit der Antwort der EIB auf ihre Beschwerde nicht zufrieden sind, 

können bei der Europäischen Bürgerbeauftragten Beschwerde gegen die EIB-Gruppe wegen 

Missständen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit einlegen.1  

1 Abrufbar unter: https://www.ombudsman.europa.eu/de/home. Weitere Informationen unter Leitlinien für den 
Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe – November 2018, Abschnitt 4.5. 

https://www.eib.org/about/accountability/complaints/index.htm
https://www.ombudsman.europa.eu/de/home
https://www.eib.org/attachments/strategies/complaints_mechanism_policy_de.pdf
https://www.eib.org/attachments/strategies/complaints_mechanism_policy_de.pdf
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GLOSSAR 

 

BiH Bosnien und Herzegowina 

BMP Biodiversitätsmanagementplan 

CHA Beurteilung des Standorts hinsichtlich bedrohter Lebensräume 

dB Dezibel 

EIB Europäische Investitionsbank 

EIB-CM Abteilung Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe 

ESAP Umwelt- und Sozialaktionsplan 

ESDS Formblatt „Ökologische und soziale Aspekte“  

ESMMP Management- und Monitoringplan für Umwelt- und Sozialaspekte 

FBiH Föderation Bosnien und Herzegowina 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 

LACP Grunderwerbs- und Entschädigungsplan 

MW Megawatt 

NP Naturpark 

PAP Vom Projekt betroffene Personen 

PIC Projektdurchführungsberater/in 

Projekt Windpark Poklečani 

Projektträger JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

RAP Umsiedlungsplan 

SEP Plan für den Stakeholder-Dialog 

UNESCO Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur 

USVP Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Dieser Bericht betrifft das Windpark-Projekt „Poklečani Wind Farm“ (Projekt) in Bosnien und 

Herzegowina (BiH), dessen Finanzierung die EIB im Februar 2024 genehmigte. Der Finanzierungs-

vertrag zwischen BiH und EIB wurde im Mai 2025 unterzeichnet. 

 

Im Januar und Juli 2024 erhielt die Abteilung Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe zwei separate 

Beschwerden von ein und derselben Person über das Projekt. Die Beschwerdeführende führt an, dass 

das Projekt gegen sieben Umwelt- und Sozialstandards der EIB verstößt. Die mutmaßlichen Verstöße 

sind in fünf Vorwürfen (A bis E) dargelegt. 

 

Aus der Prüfung des Belegmaterials geht hervor, dass das Projekt die auf das Projekt anwendbaren 

Standards erfüllt – mit möglicherweise einer Ausnahme: Die Entscheidung über Nichterfordernis vom 

August 2023 wurde von der zuständigen Behörde nicht veröffentlicht. Gemäß der Richtlinie über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) muss diese Entscheidung veröffentlicht werden. In der Praxis 

hatte dies keine Auswirkungen auf den Zugang zur Justiz, da eine lokale Nichtregierungsorganisation 

derzeit von ihrem Recht Gebrauch macht, die Entscheidung über Nichterfordernis vor Gericht 

anzufechten. 

 

Alle anderen Aspekte des Projekts erfüllen die auf das Projekt anwendbaren Standards. So wurde etwa 

die Prüfung der Umweltauswirkungen des Projekts auf Ebene der Föderation Bosnien und 

Herzegowina (FBiH) wie vorgeschrieben abgeschlossen. Wie vorstehend erwähnt ist noch ein 

Gerichtsverfahren zur Entscheidung über Nichterfordernis vom August 2023 anhängig. In Ergänzung 

zur Beurteilung auf Ebene der FBiH werden in Kürze zusätzliche Beurteilungen abgeschlossen, auf die 

sich die EIB und der Projektträger verständigt haben oder die die EIB in Einklang mit den EIB-Standards 

angefordert hat. In diesem Zusammenhang wurden, wie gefordert, spezifische Maßnahmen ergriffen, 

um sicherzustellen, dass die auf das Projekt anwendbaren Standards nicht verletzt werden. Diese 

Maßnahmen sind in verschiedenen Dokumenten dargelegt, etwa in der Entscheidung über 

Nichterfordernis vom August 2023 und im Umwelt- und Sozialaktionsplan (ESAP)2 vom Mai 2025. 

 

Das geprüfte Belegmaterial zeigt, dass die EIB ihre Aufgaben wie gefordert erfüllt hat. Zwar gab die 

EIB für das Projekt keine Risikokategorie an, was nicht den Anforderungen entspricht. Aus dem 

geprüften Belegmaterial geht jedoch nicht hervor, dass dies einen wesentlichen Einfluss auf die 

Projektprüfung der EIB hatte. Die EIB hatte den Projektträger entweder aufgefordert oder sich mit ihm 

darauf verständigt, zusätzliche Beurteilungen der Projektauswirkungen vorzunehmen, und sich zu 

diesen Beurteilungen geäußert. Die Ergebnisse der Beurteilungen berücksichtigte die EIB im ESAP 

vom Mai 2025. Der ESAP ist dem Finanzierungsvertrag beigefügt und enthält spezifische, vom 

Projektträger durchzuführende Maßnahmen. EIB-CM betrachtet die Erstellung eines ESAP für das 

Projekt und dessen Beifügung zum Finanzierungsvertrag als Good Practice und legt der EIB nahe, bei 

künftigen Projekten einen ESAP zu erstellen, wenn sie dies als notwendig erachtet. Dies gilt vor allem 

für Projekte mit höherer Risikoeinstufung. 

  

 
2 Der ESAP umfasst eine Liste spezifischer Maßnahmen, die die EIB mit dem Projektträger JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 
mit Blick auf die relevanten Umwelt- und Sozialstandards der EIB vereinbart hat und über deren Umsetzung der Projektträger 
berichten muss.  
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Vorwurf Ergebnis Verbesserungsvorschläge 

Vorwurf A – Beurteilungen 
 

EIB-Standard 1 – Ökologische und soziale 
Auswirkungen und Risiken 

 
EIB-Standard 3 – Ressourceneffizienz und 
Vermeidung von Umweltverschmutzung 

 
EIB-Standard 4 – Biodiversität und Ökosysteme 

 

Unbegründet 

Nein 

Vorwurf B – Stakeholder-Dialog  
 

EIB-Standard 2 – Dialog mit Stakeholdern 

EIB-CM empfiehlt den EIB-
Abteilungen, den Projektträ-
ger daran zu erinnern, dass 
er gemäß UVP-Richtlinie ver-
pflichtet ist, die Entscheidung 
über Nichterfordernis zu ver-
öffentlichen. (Empfehlung ist 
binnen zwei Monaten ab 
Datum des Abschlussbe-
richts umzusetzen.) 

Vorwurf C – Klimawandel 
 

EIB-Standard 5 – Klimawandel 
Nein 

Vorwurf D – Unfreiwillige Umsiedlung 
 

EIB-Standard 6 – Unfreiwillige Umsiedlung 
Nein 

Vorwurf E – Kulturerbe 
 

EIB-Standard 10 – Kulturerbe 
Nein 

  



Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe – Abschlussbericht 

8 
 

Public 

1 HINTERGRUND 

1.1 Projekt  

1.1.1 Am 6. Februar 2024 genehmigte der Verwaltungsrat der EIB die Finanzierung für den Windpark 

Poklečani (Projekt) in Bosnien und Herzegowina (BiH) im Umfang von bis zu 103 Millionen 

Euro.3 Projektträger ist JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, ein öffentliches Versorgungs-

unternehmen.4 Der Projektträger hat Erfahrung mit Windkraftanlagen: Er entwickelte und er-

richtete den ersten Windpark in BiH (50-MW-Windpark Mesihovina), der 2018 in Betrieb ging.5  

 

1.1.2 Das Projekt betrifft die Entwicklung, die Errichtung und den Betrieb eines 132-MW-Windparks 

in der Gemeinde Posušje, Kanton West-Herzegowina, in der Föderation Bosnien und 

Herzegowina (FBiH)6. Das Projekt umfasst den Bau: 

• von 20 Windkraftanlagen7  

• eines Umspannwerks8 und einer ca. 200 Meter langen Oberleitung für den Anschluss ans 

Stromnetz9 und 

• eines 3,5 Kilometer langen Abschnitts der Straße Crvenice–Rakitno10 

 

1.1.3 Das Projekt wurde 2010 durch eine Feststellung des öffentlichen Interesses der Regierung der 

FBiH auf den Weg gebracht.11 Der Windpark ist Teil des Raumordnungsplans des Kantons 

West-Herzegowina für den Zeitraum 2012–2032.12 2014 unterzeichneten die Regierung des 

Kantons West-Herzegowina und der Projektträger den Konzessionsvertrag.13 2023 

unterzeichneten die Regierung und der Projektträger einen neuen Konzessionsvertrag, um der 

Technologieentwicklung Rechnung zu tragen und den Einsatz größerer Windkraftanlagen zu 

ermöglichen.14 

 

1.1.4 Am 8. Mai 2025 unterzeichneten die EIB und das Finanzministerium von Bosnien und 

Herzegowina (Darlehensnehmer) den Finanzierungsvertrag für das Projekt; die Projektanlagen 

sollen 2027 in Betrieb gehen. 

 

1.1.5 Zusätzlich zur EIB-Finanzierung soll das Projekt mit einem EU-Zuschuss,15 einem Darlehen der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und eigenen Mitteln des Projektträgers kofinanziert 

werden.  

 

 
3 Hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025.  
4 Hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. Der Projektträger ist ein Unternehmen, das in der FBiH Strom erzeugt und 
verkauft und mehrheitlich im Eigentum der FBiH steht – hier (in kroatischer Sprache) abrufbar, abgerufen am 14. Juli 2025. 
5 Formblatt „Ökologische und soziale Aspekte“, hier abrufbar, abgerufen am 6. März 2025.  
6 Die FBiH ist eines der zwei Teilgebiete, die zusammen mit dem Brčko-Distrikt das Land BiH bilden. Die FBiH besteht aus zehn 
Kantonen, zu denen auch der Kanton West-Herzegowina gehört.   
7 Leistung von ca. 6,6 MW je Anlage, mit einer Nabenhöhe von 122,5 Metern und einem Durchmesser von 155 Metern. Die 
genaue Lage der Windkraftanlagen ist den Seiten 4 und 5 der Entscheidung über Nichterfordernis (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 
vom 31. August 2023) zu entnehmen. 
8 33/220 kV. 
9 220-kV-Leitung Rama–Posušje. 
10 ESDS; S. 4 und 5 der Entscheidung über Nichterfordernis (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023). 
11 ESDS. Beschluss der Regierung der FBiH, mit dem das öffentliche Interesse festgestellt sowie die Vorbereitung und der Bau 
vorrangiger Stromanlagen gestartet wurde (Amtsblatt FBiH Nr. 8/10 und 67/21). 
12 ESDS. 
13 ESDS; Konzessionsvertrag Nr. 5415/14 vom 7. Juli 2014.  
14 ESDS. 
15 Investitionszuschuss aus dem Investitionsrahmen für den westlichen Balkan (WBIF). 

https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20220241
https://ephzhb.ba/
https://www.ephzhb.ba/o-nama/profil-drustva/?lang=en
https://www.eib.org/attachments/registers/179576228.pdf
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1.2 Beschwerde 

1.2.1 Im Januar16 und Juli 2024 erhielt die Abteilung Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe zwei 

separate Beschwerden von ein und derselben Person (Beschwerdeführende) über das Pro-

jekt.17 Die in den beiden Beschwerden geäußerten Vorwürfe sind in Tabelle 1 zusammenge-

fasst.  

Tabelle 1 – Zusammenfassung der Vorwürfe 

Vorwurf Beschreibung des Vorwurfs 

Vorwurf A – 

Beurteilungen 

 

EIB-Standard 1 – 

Ökologische und soziale 

Auswirkungen und 

Risiken 

 

EIB-Standard 3 – 

Ressourceneffizienz und 

Vermeidung von Umwelt-

verschmutzung 

 

EIB-Standard 4 – 
Biodiversität und Öko-
systeme  

Das Projekt durchlief kein angemessenes Umweltgeneh-
migungsverfahren, das die Auswirkungen des Projekts mit 
Blick auf folgende Punkte berücksichtigte: (a) Lärmbelastung; 
(b) periodischer Schattenwurf; (c) Grundwasserverschmut-
zung; (d) Strahlung; (e) Boden; (f) Luft; (g) Abfall; (h) Flora18 
und Fauna; (i) Schutzgebiete; und (j) Auswirkungen des 
Windpark-Rückbaus.19 

Vorwurf B – Stakeholder-

Dialog 

 

EIB-Standard 2 – Dialog 
mit Stakeholdern 

Einbeziehung, Information und Beteiligung der Stakeholder 
waren unzureichend.20 

Vorwurf C – Klimawandel 

 

EIB-Standard 5 – 
Klimawandel 

Das Projekt wird zum Klimawandel beitragen durch: 
(i) Transport und Errichtung von Windkraftanlagen; (ii) Ver-
wendung von Schwefelhexafluorid für den Betrieb der Wind-
kraftanlagen.21 

Vorwurf D – Unfreiwillige 

Umsiedlung 

 

Das laufende Enteignungsverfahren für Eigentum A22 wurde 

nicht nach den auf das Projekt anwendbaren Standards durch-

geführt, und die angebotene Entschädigung wird als 

unzureichend angesehen.23 

 
16 Diese Beschwerde wurde am 8. Februar nach Genehmigung des Projekts für zulässig erklärt. 
17 Weitere Informationen hierzu vgl.: (i) Erstbeurteilungsbericht vom Juni 2024 zu Fall SG/E/2024/03, hier abrufbar, abgerufen 
am 20. Januar 2025, unter Berücksichtigung des Addendums und Korrigendums vom August 2024 zum Erstbeurteilungsbericht 
zu Fall SG/E/2024/03, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025; und (ii) Erstbeurteilungsbericht vom November 2024 zu 
Fall SG/E/2024/25, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025.  
18 Z. B. Baumfällungen. 
19 Absatz 2.2, Ziffer 4 und Abschnitt 5 des Erstbeurteilungsberichts vom Juni 2024 zu Fall SG/E/2024/03, hier abrufbar, 

abgerufen am 20. Januar 2025, unter Berücksichtigung des Addendums und Korrigendums vom August 2024 zum 
Erstbeurteilungsbericht zu Fall SG/E/2024/03, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025; und Absätze 2.2(ii), (iii) und (iv); 5.1 
und 5.2 des Erstbeurteilungsberichts vom November 2024 zu Fall SG/E/2024/25, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025.  
20 Absatz 2.2, Ziffer 2 und Abschnitt 5 des Erstbeurteilungsberichts vom Juni 2024 zu Fall SG/E/2024/03, hier abrufbar, 

abgerufen am 20. Januar 2025, unter Berücksichtigung des Addendums und Korrigendums vom August 2024 zum 

Erstbeurteilungsbericht zu Fall SG/E/2024/03, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
21 Absätze 2.2(i), 5.1 und 5.2 des Erstbeurteilungsberichts vom November 2024 zu Fall SG/E/2024/25, hier abrufbar, abgerufen 
am 20. Januar 2025. 
22 Eigentum A umfasst 13 Katasterparzellen mit Weide-, Wiesen-, Wald- und Ackerland, die einer Reihe von Privatpersonen 
gehören, darunter die Beschwerdeführende. 
23 Absatz 2.2, Ziffer 3; Absatz 2.3 und Abschnitt 5 des Erstbeurteilungsberichts vom Juni 2024 zu Fall SG/E/2024/03, hier 
abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025, unter Berücksichtigung des Addendums und Korrigendums vom August 2024 zum 
Erstbeurteilungsbericht zu Fall SG/E/2024/03, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025; und Absätze 2.2(v), 5.1 und 5.2 des 

https://www.eib.org/attachments/complaints/sg-e-2024-03-poklecani-wind-farm-initial-assessment-report-de-fp.pdf
https://www.eib.org/attachments/complaints/2024-08-19-complaint-sg-e-2024-03-poklecani-wind-farm-addendum_corrigendum-de.pdf
https://www.eib.org/files/complaints/19.11.2024InitialAssessmentReportSG-E-2024-25-PoklecaniWindFarmDE.pdf
https://www.eib.org/attachments/complaints/sg-e-2024-03-poklecani-wind-farm-initial-assessment-report-de-fp.pdf
https://www.eib.org/attachments/complaints/2024-08-19-complaint-sg-e-2024-03-poklecani-wind-farm-addendum_corrigendum-de.pdf
https://www.eib.org/files/complaints/19.11.2024InitialAssessmentReportSG-E-2024-25-PoklecaniWindFarmDE.pdf
https://www.eib.org/attachments/complaints/sg-e-2024-03-poklecani-wind-farm-initial-assessment-report-de-fp.pdf
https://www.eib.org/attachments/complaints/2024-08-19-complaint-sg-e-2024-03-poklecani-wind-farm-addendum_corrigendum-de.pdf
https://www.eib.org/files/complaints/19.11.2024InitialAssessmentReportSG-E-2024-25-PoklecaniWindFarmDE.pdf
https://www.eib.org/attachments/complaints/sg-e-2024-03-poklecani-wind-farm-initial-assessment-report-de-fp.pdf
https://www.eib.org/attachments/complaints/2024-08-19-complaint-sg-e-2024-03-poklecani-wind-farm-addendum_corrigendum-de.pdf
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EIB-Standard 6 – 
Unfreiwillige Umsiedlung 

 

Das Enteignungsverfahren für Eigentum B24 hätte aufgrund 
der Nähe zum Projekt eingeleitet werden müssen.25 
 

Vorwurf E – Kulturerbe 

 

EIB-Standard 10 – 
Kulturerbe 

Das Projekt wird negative Auswirkungen haben auf: (i) die 
Steinmauern im Einflussbereich des Projekts, die unter dem 
Schutz der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur) stehen; (ii) das Haus und 
den Brunnen der Beschwerdeführenden.26 

1.2.2 Die Beschwerdeführende fordert die EIB auf, das Projekt nicht umzusetzen. 

2 DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN 

2.1.1 Nach Registrierung der Beschwerden erstellte EIB-CM für die beiden Beschwerden zwei 

Erstbeurteilungsberichte, einschließlich eines Addendums/Korrigendums zu einem der 

Berichte (vgl. Absatz 1.2.1).27 Da die beiden Beschwerden: (i) von derselben Beschwerde-

führenden stammen, (ii) dasselbe Projekt betreffen und (iii) ähnliche Vorwürfe enthalten, 

beschloss EIB-CM, beide Fälle im Rahmen desselben Beschwerdebearbeitungsverfahrens zu 

behandeln und einen einzigen Abschlussbericht für beide Fälle zu erstellen.28 

2.1.2 Während der Beschwerdebearbeitung führte EIB-CM zahlreiche Gespräche mit den entsprech-

enden Stakeholdern. EIB-CM berücksichtigte die verfügbaren Informationen über die Umset-

zung der Richtlinie über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) (vgl. Absatz 3.2.4) und der 

Naturschutzrichtlinien (vgl. Absatz 4.1.48) in BiH. Zudem tauschte sich EIB-CM mit dem 

Sekretariat der Energiegemeinschaft29 über die Anwendung der UVP- und der Naturschutz-

richtlinien auf das Projekt aus, und zwar mit Blick auf die Verpflichtungen von BiH als Partei 

des Vertrags zur Gründung der Energiegemeinschaft.30 EIB-CM tauschte sich auch regelmäßig 

mit der Beschwerdestelle der KfW aus, die ähnliche Beschwerden über das Projekt registriert 

hatte. 

2.1.3 Während der Beschwerdebearbeitung stand EIB-CM mit der Beschwerdeführenden in tele-

fonischem und schriftlichem Austausch.31 Außerdem fanden diverse Treffen und ein wieder-

holter Austausch zwischen EIB-CM und den EIB-Abteilungen statt. EIB-CM forderte mehrfach 

einschlägige Informationen von den EIB-Abteilungen und dem Projektträger an und erhielt 

diese auch.  

 
Erstbeurteilungsberichts vom November 2024 zu Fall SG/E/2024/25, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. Dieser 
Vorwurf umfasst auch den von der Beschwerdeführenden vorgebrachten Vorwurf des unbefugten Betretens und der 
Eigentumsbeschädigung während des Enteignungsverfahrens.  
24 Eigentum B umfasst 15 Katasterparzellen mit intakten Häusern, Weide-, Wiesen-, Wald- und Ackerland, die einer Reihe von 

Privatpersonen gehören, darunter die Beschwerdeführende.  
25 Absatz 2.2, Ziffer 3; Absatz 2.3 und Abschnitt 5 des Erstbeurteilungsberichts vom Juni 2024 zu Fall SG/E/2024/03, hier 
abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025, unter Berücksichtigung des Addendums und Korrigendums vom August 2024 zum 
Erstbeurteilungsbericht zu Fall SG/E/2024/03, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025; und Absätze 2.2(v), 5.1 und 5.2 des 
Erstbeurteilungsberichts vom November 2024 zu Fall SG/E/2024/25, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
26 Absätze 1.2, 1.3 Gedankenstrich 1 und 1.4 des Addendums und Korrigendums vom August 2024 zum Erstbeurteilungsbericht 

zu Fall SG/E/2024/03, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
27 Weitere Informationen hierzu vgl.: (i) Erstbeurteilungsbericht vom Juni 2024 zu Fall SG/E/2024/03, hier abrufbar, abgerufen 
am 20. Januar 2025, unter Berücksichtigung des Addendums und Korrigendums vom August 2024 zum Erstbeurteilungsbericht 
zu Fall SG/E/2024/03, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025; und (ii) Erstbeurteilungsbericht vom November 2024 zu 

Fall SG/E/2024/25, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
28 Absatz 5.1 des Erstbeurteilungsberichts zu Fall SG/E/2024/25, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
29 Hier abrufbar, abgerufen am 14. Juli 2025.  
30 Hier abrufbar, abgerufen am 14. Juli 2025. 
31 Z. B. (i) Absatz 4.1 des Erstbeurteilungsberichts zu Fall SG/E/2024/03, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025; 
(ii) Telefonat zwischen EIB-CM und der Beschwerdeführenden vom 23. Januar 2025. 

https://www.eib.org/files/complaints/19.11.2024InitialAssessmentReportSG-E-2024-25-PoklecaniWindFarmDE.pdf
https://www.eib.org/attachments/complaints/sg-e-2024-03-poklecani-wind-farm-initial-assessment-report-de-fp.pdf
https://www.eib.org/attachments/complaints/2024-08-19-complaint-sg-e-2024-03-poklecani-wind-farm-addendum_corrigendum-de.pdf
https://www.eib.org/files/complaints/19.11.2024InitialAssessmentReportSG-E-2024-25-PoklecaniWindFarmDE.pdf
https://www.eib.org/attachments/complaints/2024-08-19-complaint-sg-e-2024-03-poklecani-wind-farm-addendum_corrigendum-de.pdf
https://www.eib.org/attachments/complaints/sg-e-2024-03-poklecani-wind-farm-initial-assessment-report-de-fp.pdf
https://www.eib.org/attachments/complaints/2024-08-19-complaint-sg-e-2024-03-poklecani-wind-farm-addendum_corrigendum-de.pdf
https://www.eib.org/files/complaints/19.11.2024InitialAssessmentReportSG-E-2024-25-PoklecaniWindFarmDE.pdf
https://www.eib.org/files/complaints/19.11.2024InitialAssessmentReportSG-E-2024-25-PoklecaniWindFarmDE.pdf
https://www.energy-community.org/secretariat/about.html
https://www.energy-community.org/enc-lex/search.html
https://www.eib.org/attachments/complaints/sg-e-2024-03-poklecani-wind-farm-initial-assessment-report-de-fp.pdf
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2.1.4 Auf Grundlage der gesammelten und analysierten Informationen erstellte EIB-CM den 

vorliegenden Abschlussbericht. 

3 REGELUNGSRAHMEN 

3.1 Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe 

3.1.1 Gemäß den Leitlinien der EIB-Gruppe für den Beschwerdemechanismus32 ist es Aufgabe von 

EIB-CM, Beschwerden über angebliche Missstände bei der Tätigkeit der EIB zu bearbeiten.33 

Missstände bei der Tätigkeit können sich auf Folgendes beziehen:  

• Umwelt- und Sozialauswirkungen der Aktivitäten der EIB (Einhaltung der auf das Projekt 

anwendbaren Standards)  

• Nichterfüllung der Pflichten, die der EIB bei der Prüfung und Überwachung der von ihr 

finanzierten Projekte obliegen (Verantwortlichkeiten der EIB)34 

3.1.2 Die Leitlinien sehen vor, dass EIB-CM die Aktivitäten der EIB auf etwaige Missstände 

überprüft.35  

3.1.3 Das Ergebnis der Compliance-Prüfung durch EIB-CM wird in einem Abschlussbericht 

dargelegt. EIB-CM beurteilt bei der Überprüfung keine Aktivitäten, für die allein Dritte 

verantwortlich sind – insbesondere der Projektträger oder der Darlehensnehmer bzw. 

kommunale, regionale oder nationale Behörden.36 Bei EIB-CM eingereichte Beschwerden 

haben keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der betreffenden Handlungen/Versäumnisse 

oder Entscheidungen der EIB-Gruppe.37 

3.2 Auf das Projekt anwendbare Standards 

3.2.1 Das Projekt muss die auf das Projekt anwendbaren Standards einhalten. Dazu gehören:  

• Die nationalen Standards, einschließlich der Verpflichtungen aus einschlägigen 

internationalen Verträgen38  

• Die EIB-Standards, d. h. die Umwelt- und Sozialleitlinien der EIB-Gruppe39 vom Februar 

2022 und die Umwelt- und Sozialstandards der EIB40 vom Februar 2022 

3.2.2 Die auf das Projekt anwendbaren Standards sind nachstehend für die einzelnen Vorwürfe 

genauer aufgeschlüsselt.  

Vorwurf A – Beurteilungen 

3.2.3 Mit Blick auf Vorwurf A umfassen die auf das Projekt anwendbaren Standards zwei Gruppen 

von Standards: (i) die nationalen Standards und (ii) die EIB-Standards. Beide Gruppen legen 

 
32 Hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025.   
33 Absatz 5.1.3 der Leitlinien der EIB-Gruppe für den Beschwerdemechanismus.  
34 Absätze 3.1 und 3.3 der Leitlinien der EIB-Gruppe für den Beschwerdemechanismus. 
35 Absatz 5.3.3 der Leitlinien der EIB-Gruppe für den Beschwerdemechanismus. 
36 Absatz 1.4.5 der Verfahren des Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
37 Absatz 6.1.4 der Leitlinien der EIB-Gruppe für den Beschwerdemechanismus. 
38 Absatz 4.4 der Umwelt- und Sozialleitlinien der EIB-Gruppe vom Februar 2022, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
39 Hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025.  
40 Hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 

https://www.eib.org/attachments/strategies/complaints_mechanism_policy_de.pdf
https://www.eib.org/attachments/strategies/complaints_mechanism_procedures_de.pdf
https://www.eib.org/attachments/publications/eib_group_environmental_and_social_policy_de.pdf
https://www.eib.org/attachments/publications/eib_group_environmental_and_social_policy_de.pdf
https://www.eib.org/attachments/publications/eib_environmental_and_social_standards_de.pdf
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den Fokus auf die Beurteilung der Auswirkungen des Projekts auf verschiedene 

Umweltaspekte, darunter Biodiversität und Vermeidung von Umweltverschmutzung. 

3.2.4 Die nationalen Standards und die UVP-Richtlinie (2011/92/EU)41, die in diesem Fall42 direkt 

Anwendung finden, sehen das folgende Verfahren vor: 

• Die zuständige Behörde bestimmt, ob der Windpark eine vollständige UVP (Screening-

Verfahren) erfordert.43  

• Die zuständige Behörde bestimmt dies: (i) auf der Grundlage einschlägiger Informationen 

des Projektträgers (z. B. zu nahe gelegenen Schutzgebieten)44; (ii) anhand bestimmter 

Auswahlkriterien (z. B. nahe gelegene Schutzgebiete)45; (iii) nach Konsultation der 

Öffentlichkeit und anderer zuständiger Behörden zur Screening-Entscheidung;46 und 

(iv) macht die Entscheidung mit ihrer Begründung der Öffentlichkeit zugänglich, damit diese 

Gerichtsverfahren einleiten kann.47  

• Die zuständige Behörde erlässt die Screening-Entscheidung. 

3.2.5 Die EIB-Standards legen dasselbe UVP-Verfahren fest.48 Eine typische UVP kann daher eine 

Beurteilung der folgenden Aspekte beinhalten: 

• Lärmbelastung49 – die Standards der Rechtsvorschriften50 der FBiH ähneln beispiels-

weise den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation, die bedingt empfiehlt, durch Wind-

energieanlagen bedingte Lärmpegel unter 45 dB Lden zu halten.51  

• Periodischer Schattenwurf – die FBiH hat keine Standards52 für periodischen Schatten-

wurf festgelegt, die Weltbank empfiehlt in ihren Standards jedoch, dass der periodische 

Schattenwurf auf einen empfindlichen Rezeptor 30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten pro 

Tag nicht überschreiten sollte.53 

 
41 Die Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (UVP-
Richtlinie) betrifft die Prüfung der Umweltverträglichkeit öffentlicher und privater Projekte, die möglicherweise erhebliche 
Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die Richtlinie ist hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
42 Kapitel III des Vertrags zur Gründung der Energiegemeinschaft, hier abrufbar, abgerufen am 14. Juli 2025. 
43 Artikel 4 Absatz 2 und Anhang II Absatz 3 Gedankenstrich I der UVP-Richtlinie; Artikel 4 Absatz 2 und Anhang II Absatz 3 
Buchstabe h der Verordnung über UVP-pflichtige Projekte und Projekte, für die entschieden wird, ob sie eine UVP erfordern 
(O. G. FBiH, Nr. 51/2021, 33/2022 und 104/2022), hier abrufbar (in kroatischer Sprache), abgerufen am 14. Juli 2025. 
44 Artikel 4 Absatz 4 und Anhang II.A, Ziffer 1, Unterziffer b der UVP-Richtlinie; Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 2 und 
Anhang III, Abschnitt B, Unterabschnitt B1.3 Ziffer d der Verordnung über UVP-pflichtige Projekte und Projekte, für die bestimmt 
wird, ob sie eine UVP erfordern. 
45 Artikel 4 Absatz 3 und Anhang III, Ziffer 2, Unterziffer c der UVP-Richtlinie; Artikel 5 Absatz 1 und Anhang IV Abschnitt b, 
Gedankenstrich 3, Ziffer iv der Verordnung über UVP-pflichtige Projekte und Projekte, für die bestimmt wird, ob sie eine UVP 
erfordern. 
46 Artikel 40 Absatz 2 und Artikel 70 des Umweltschutzgesetzes (O. G. FBiH Nr. 15/2021), hier abrufbar (in kroatischer Sprache), 
abgerufen am 14. Juli 2025. Obwohl die UVP-Richtlinie die zuständigen Behörden nicht dazu verpflichtet, andere Behörden und 
die Öffentlichkeit zu konsultieren, können die zuständigen Behörden beschließen, dies zu tun –- Abschnitt 3.2 des Leitfadens der 
Europäischen Kommission zum Screening-Verfahren (Richtlinie 2011/92/EU, geändert durch die Richtlinie 2014/52/EU), hier 
abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. Die Entscheidung muss die zugrunde liegende Begründung enthalten – Artikel 4 
Absatz 5 Buchstabe b der UVP-Richtlinie. 
47 Artikel 4 Absatz 5 der UVP-Richtlinie und Teil B, Schritt 4 des Leitfadens der Europäischen Kommission von 2017 zum 
Screening-Verfahren. Hinweis: Die Rechtsvorschriften der FBiH scheinen keine ähnliche Bestimmung zu enthalten, die eine 
Veröffentlichung der Entscheidung über Nichterfordernis vorschreibt. 
48 Absätze 5 und 13 von EIB-Standard 1 „Ökologische und soziale Auswirkungen und Risiken“ der Umwelt- und Sozialstandards 
der EIB vom Februar 2022. 
49 Absätze 4 bis 6 von EIB-Standard 3 „Ressourceneffizienz und Vermeidung von Umweltverschmutzung“ der Umwelt- und 
Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
50 Abschnitt F1 von Tabelle 1 des Lärmschutzgesetzes der FBiH (Amtsblatt FBiH, Nr. 110/2012), hier abrufbar (in kroatischer 
Sprache), abgerufen am 14. Juli 2025. 40 dB – tagsüber; 30 dB – nachts; 45 – L1. 
51 Absatz 3.4 der WHO-Leitlinien für Umgebungslärm für die Europäische Region von 2018, hier abrufbar, abgerufen am 
20. Januar 2025.  
52 Anhang 2 der vorläufigen UVP vom Juni 2023, hier abrufbar (in kroatischer Sprache), abgerufen am 14. Juli 2025.  
53 Absatz 39 der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards der Weltbank für Windkraftanlagen von 2015, hier abrufbar, 
abgerufen am 14. Juli 2025.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0092-20140515
https://www.energy-community.org/enc-lex/search.html
https://fmoit.gov.ba/dokument/uredba-o-projektima-za-koje-je-obavezna-procjena-uticaja-na-okolis-i-projektima-za-koje-se-odlucuje-o-potrebi-procjene-uticaja-na-okolis/
https://fmoit.gov.ba/dokumenti/zakon-o-zastiti-okolisa/page/2/
https://circabc.europa.eu/ui/group/3b48eff1-b955-423f-9086-0d85ad1c5879/library/a9f8a19a-fba5-440f-abf2-29d3f9ed7a63/details?download=true
https://fmoit.gov.ba/dokumenti/zakon-o-zastiti-od-buke/
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/343938/WHO-EURO-2018-3287-43046-60247-ger.pdf?sequence=2
https://fmoit.gov.ba/wp-content/uploads/dokumenti/Zahtjev-za-PPUO-VE-Poklecani-za-uvid.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/498831479463882556/pdf/110346-WP-FINAL-Aug-2015-Wind-Energy-EHS-Guideline-PUBLIC.pdf


SG/E/2024/03 und SG/E/2024/25 – Windpark Poklečani 

Public 

• Grundwasserverschmutzung54 – die spezifischen Anforderungen an die Wasserqualität 

sind im Wassergesetz55 der FBiH und in den Durchführungsrechtsakten56 festgelegt. 

• Strahlung57 

• Boden58 

• Luft59 – die spezifischen Anforderungen an die Luftqualität sind im Gesetz60 der FBiH zum 

Schutz der Luft und den Durchführungsrechtsakten61 festgelegt. 

• Abfallaufkommen62 – die spezifischen Anforderungen an die Abfallwirtschaft sind im 

Abfallwirtschaftsgesetz63 der FBiH festgelegt, und für das Projekt sollte ein Abfallwirt-

schaftsplan erstellt werden.64  

• Auswirkungen auf Flora und Fauna65 – z. B. sollten potenzielle Auswirkungen auf und 

Risiken für Biodiversität und Ökosysteme identifiziert, beurteilt und gesteuert werden.66 

Dies sollte Folgendes beinhalten: (i) die Ausgangslage, (ii) die Beurteilung der Auswir-

kungen des Projekts und (iii) Mitigationsmaßnahmen.67 

• Auswirkungen auf Schutzgebiete68 – die Beurteilung könnte auch die Auswirkungen des 

Projekts auf kritische Lebensräume69 berücksichtigen. Das Projekt darf in Gebieten kriti-

scher Lebensräume nur dann durchgeführt werden, wenn es bestimmte Bedingungen er-

füllt. So darf es etwa keine messbaren nachteiligen Auswirkungen mit schädlichem Einfluss 

auf den ökologischen und Erhaltungszustand des kritischen Lebensraums haben.70 Zu den 

Auswirkungen des Projekts auf ein potenzielles Natura-2000-Gebiet vgl. Kasten 1.  

• Stilllegung 

 
54 Absätze 4 bis 6 von EIB-Standard 3 „Ressourceneffizienz und Vermeidung von Umweltverschmutzung“ der Umwelt- und 
Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
55 Amtsblatt FBiH, Nr. 70/2006, hier abrufbar (in kroatischer Sprache), abgerufen am 20. Januar 2025.  
56 Beschluss über die Charakterisierung von Oberflächen- und Grundwasser, Referenzbedingungen und Parameter für die 
Bewertung und Überwachung der Wasserqualität (Amtsblatt FBiH, Nr. 1/2014). 
57 Absätze 4 bis 6 von EIB-Standard 3 „Ressourceneffizienz und Vermeidung von Umweltverschmutzung“ der Umwelt- und 
Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
58 Absätze 4 bis 6 von EIB-Standard 3 „Ressourceneffizienz und Vermeidung von Umweltverschmutzung“ der Umwelt- und 
Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
59 Absätze 4 bis 6 von EIB-Standard 3 „Ressourceneffizienz und Vermeidung von Umweltverschmutzung“ der Umwelt- und 
Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
60 Amtsblatt FBiH, Nr. 72/2024, hier abrufbar (in kroatischer Sprache), abgerufen am 20. Januar 2025.  
61 Z. B. das Regelwerk der FBiH über die Methoden der Luftqualitätsüberwachung und die Festlegung von Schadstoffarten, 
Grenzwerten und anderen Luftqualitätsstandards (Amtsblatt FBiH, Nr. 1/2012, 50/2019 und 3/2021). 
62 Absätze 4 bis 6 von EIB-Standard 3 „Ressourceneffizienz und Vermeidung von Umweltverschmutzung“ der Umwelt- und 
Sozialstandards der EIB vom Februar 2022.  
63 Amtsblatt FBiH, Nr. 33/2003, 72/2009 und 92/2017). 
64 Absatz 17 von EIB-Standard 3 „Ressourceneffizienz und Vermeidung von Umweltverschmutzung“ der Umwelt- und 
Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
65 Absätze 4 sowie 6 bis 10 von EIB-Standard 4 „Biodiversität und Ökosysteme“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom 
Februar 2022. 
66 Absatz 5 von EIB-Standard 4 „Biodiversität und Ökosysteme“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
67 Absatz 10 von EIB-Standard 4 „Biodiversität und Ökosysteme“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
68 Absatz 6 von EIB-Standard 1 „Ökologische und soziale Auswirkungen und Risiken“ und Absätze 4 sowie 6 bis 10 von EIB-
Standard 4 „Biodiversität und Ökosysteme“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
69 Der kritische Lebensraum ist das empfindlichste Merkmal der Biodiversität von hohem Wert. Er ist definiert als eines der fol-

genden Elemente: (a) ein stark bedrohtes und/oder einzigartiges Ökosystem; (b) ein prioritärer Lebensraum und/oder Lebens-
raum von signifikanter Bedeutung für eine vom Aussterben bedrohte, stark gefährdete oder gefährdete Art nach der Definition 
der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN und im einschlägigen nationalen Recht; (c) ein prioritärer Lebensraum und/oder 
Lebensraum von signifikanter Bedeutung für eine Population, ein Verbreitungsgebiet oder eine Verbreitung einer endemischen 
Art oder Art mit begrenztem Verbreitungsgebiet oder sich stark unterscheidende Vorkommen von Arten; (d) ein Lebensraum, der 
für das Überleben wandernder Arten und/oder Herden bildender Arten notwendig ist; (e) Biodiversität und/oder ein Ökosystem 
von erheblicher sozialer, wirtschaftlicher oder kultureller Bedeutung für lokale Gemeinschaften und indigene Gruppen; (f) ein 
Lebensraum, der von entscheidendem wissenschaftlichem Wert und/oder mit entscheidenden Evolutionsprozessen verbunden 
ist; Absatz 16 von EIB-Standard 4 der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022, hier abrufbar, abgerufen am 
3. Oktober 2024. 
70 Absatz 17 von EIB-Standard 4 „Biodiversität und Ökosysteme“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 

https://www.voda.ba/uploads/docs/47hrv.pdf
https://advokat-prnjavorac.com/Zakon-o-zastiti-zraka-FBiH.html
https://www.eib.org/attachments/publications/eib_environmental_and_social_standards_de.pdf
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Kasten 1 – Auswirkungen des Projekts auf ein potenzielles Natura-2000-Gebiet 

Die Habitat-Richtlinie (92/43/EWG)71 wurde noch nicht in das Recht der FBiH umgesetzt, da 
die Fristen für die Umsetzung noch nicht ausgehandelt sind. Ist es jedoch wahrscheinlich, 
dass das Projekt erhebliche Auswirkungen auf ein potenzielles72 Natura-2000-Gebiet haben 
wird, können die Auswirkungen des Windparks auf die für das Gebiet festgelegten 
Erhaltungsziele einer Prüfung unterzogen werden, die gemäß Habitat-Richtlinie und Rechts-
vorschriften der FBiH73 im Rahmen der UVP74 durchzuführen ist.  

Die Erhaltungsziele müssen ausdrücklich festgelegt werden, gebietsspezifisch sein, auf die 
spezifischen Werte in dem Gebiet Bezug nehmen und präzise sein.75 Die Erhaltungsziele für 
das Gebiet können in einem der folgenden gebietsbezogenen Dokumente dargelegt werden: 
(i) Standard-Datenbogen für das Gebiet; (ii) Rechtsvorschriften zur Ausweisung eines 
besonderen Schutzgebiets; (iii) Bewirtschaftungsplan für das Gebiet oder (iv) gesonderte 
Rechtsvorschriften.76 

Liegen keine Erhaltungsziele vor, so sollte bei der Verträglichkeitsprüfung mindestens von 
Folgendem ausgegangen werden: Ziel ist, dass sich die Lebensraumtypen oder die 
Lebensräume der in dem Gebiet in erheblichem Umfang vorkommenden Arten nicht so 
verschlechtern, dass der jetzige Zustand unterschritten wird (zum Zeitpunkt der Prüfung), 
und dass die Arten nicht erheblich gestört werden.77 

 

  

 
71 Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Habitat-
Richtlinie) trägt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume und der wildlebenden Tiere und Pflanzen zum Schutz der 
Biodiversität bei. Die Richtlinie ist hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. Vgl. auch Artikel 6 Absatz 3 der Habitat-
Richtlinie, die Absätze 23 bis 26 von EIB-Standard 4 „Biodiversität und Ökosysteme“ der Umwelt– und Sozialstandards der EIB 
vom Februar 2022. Bei Projekten in Kandidaten- und potenziellen Kandidatenländern sind etwaige Zeitrahmen zu 
berücksichtigen, die die Europäische Union in bilateralen Abkommen und/oder Aktionsplänen für die Erfüllung der erwähnten 

Richtlinien vereinbart hat. – Absatz 23 von EIB-Standard 4 „Biodiversität und Ökosysteme“ der Umwelt- und Sozialstandards der 

EIB vom Februar 2022. Hinweis: Die Habitat-Richtlinie schließt die Einrichtung von Windparks in oder angrenzend an Natura-
2000-Gebiete nicht grundsätzlich aus. Die betreffenden Planungen sind im Einzelfall zu bewerten – vgl. Abschnitt 2.2.3 des 
Leitfadens der Europäischen Kommission von 2020 zu Windkraftprojekten und den Naturschutzvorschriften der EU, hier 
abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
72 Hinweis: EIB-Standard 4 „Biodiversität und Ökosysteme“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022 

verwendet den Begriff „infrage kommende“. Die beiden potenziellen Natura-2000-Gebiete Prenj-Čvrsnica-Čabulja und Duvanjsko 
polje (vgl. Absatz 4.1.40) wurden von den Behörden der FBiH weder offiziell als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen noch sind 
sie offiziell als Smaragd-Gebiete vorgeschlagen (vgl. hier, abgerufen am 20. Januar 2025). Deshalb verwendet dieser Abschnitt 
den Begriff „potenzielle“ und nicht „infrage kommende“.    
73 Artikel 25 bis 29 des Naturschutzgesetzes (Amtsblatt FBiH, Nr. 66/2013), hier abrufbar (in kroatischer Sprache), abgerufen am 
14. Juli 2025; Regierungsverordnung zum Natura-2000-Programm – Schutzgebiete in Europa (Amtsblatt FBiH, Nr. 41/2011), hier 
abrufbar (in kroatischer Sprache), abgerufen am 14. Juli 2025; Absatz 6 von EIB-Standard 1 „Ökologische und soziale 
Auswirkungen und Risiken“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
74 Die gebietsbezogenen Erhaltungsziele sollten den angestrebten Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen im 
jeweiligen Gebiet beschreiben, um einen möglichst großen Beitrag zur Erreichung eines günstigen Erhaltungszustands auf der 
jeweiligen Ebene leisten zu können, vgl. Abschnitt 3.2.2.a der Bekanntmachung der Kommission „Prüfung von Plänen und 
Projekten in Bezug auf Natura-2000-Gebiete – Methodik-Leitlinien zu Artikel 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie“, hier 
abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025.  
75 Rechtssache C-849/19, Europäische Kommission gegen Hellenische Republik, Absätze 58 bis 59, hier abrufbar, abgerufen 
am 20. Januar 2025. 
76 Abschnitte 2.2, 3.1.3 und 3.2.2.a sowie Tabelle 3 der Bekanntmachung der Kommission „Prüfung von Plänen und Projekten in 
Bezug auf Natura-2000-Gebiete – Methodik-Leitlinien zu Artikel 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie“, hier abrufbar, 
abgerufen am 8. Oktober 2024. 
77 Rechtssache C127/02, Absatz 36, hier abrufbar, abgerufen am 8. Oktober 2024; vgl. auch Seite 26 der Bekanntmachung der 
Kommission „Prüfung von Plänen und Projekten in Bezug auf Natura-2000-Gebiete – Methodik-Leitlinien zu Artikel 6 Absätze 3 
und 4 der Habitat-Richtlinie“, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0043-20130701
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/2b08de80-5ad4-11eb-b59f-01aa75ed71a1
https://rm.coe.int/pa18e-2024-draft-candidate-list-emerald-network-sites-2779-8956-4427-1/1680b27e33
https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-zastiti-prirode-FBiH.pdf
https://fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2011/uredbe/25h.html
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/99a99e59-3789-11ec-8daf-01aa75ed71a1/language-de
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-849/19&language=DE
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/99a99e59-3789-11ec-8daf-01aa75ed71a1/language-de
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002CJ0127:DE:PDF
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/99a99e59-3789-11ec-8daf-01aa75ed71a1/language-de
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Vorwurf B – Stakeholder-Dialog 

3.2.6 Mit Blick auf Vorwurf B umfassen die auf das Projekt anwendbaren Standards zwei Gruppen 

von Standards: (i) die nationalen Standards zum Stakeholder-Dialog und (ii) den EIB-Standard 

„Dialog mit Stakeholdern“. Mit Blick auf die Prüfung dieses Vorwurfs beinhaltet der Dialog mit 

Stakeholdern (i) die Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren und (ii) den 

Zugang zu Gerichten.78 

3.2.7 Die nationalen Standards für den Dialog mit Stakeholdern sind in einer Reihe verschiedener 

Rechtsvorschriften enthalten, darunter: 

• das Umweltschutzgesetz der FBiH, das Folgendes vorsieht: (i) die Beteiligung der 

Öffentlichkeit vor Erlass der Entscheidung über Nichterfordernis79, einschließlich 

Kommentaren und Überlegungen zu gerechtfertigten Kommentaren in der Entscheidung; 

und (ii) den Zugang zu Gerichten, etwa die Möglichkeit, ein Gerichtsverfahren gegen die 

Entscheidung über Nichterfordernis einzuleiten. Wie in Absatz 3.2.4 erwähnt, enthalten die 

Rechtsvorschriften der FBiH keine Verpflichtung zur Veröffentlichung einer Entscheidung 

über Nichterfordernis. Diese Verpflichtung ist jedoch in der UVP-Richtlinie (2011/92/EU) 

enthalten, die in diesem Fall direkt anwendbar ist, und es wird davon ausgegangen, dass 

sie den Zugang zu Gerichten betrifft. 

• das Gesetz der FBiH über Verwaltungsverfahren, das Folgendes vorsieht: (i) die 

Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren vor Erlass einer Entscheidung 

z. B. über eine städtebauliche Genehmigung;80 (ii) Zugang zu Gerichten, etwa die 

Möglichkeit, gerichtlich gegen die Entscheidung über die städtebauliche Genehmigung 

vorzugehen.81 

3.2.8 EIB-Standard 2 zum Dialog mit Stakeholdern verknüpft den Stakeholder-Dialog in erster Linie 

mit dem UVP-Verfahren.82 Gegebenenfalls83 könnten jedoch zusätzliche Anforderungen gelten, 

wie: 

• Erstellung eines Plans für den Stakeholder-Dialog (SEP), der als Richtschnur für den 

gesamten Prozess des Stakeholder-Dialogs dient und regelmäßig überprüft wird;84  

• Ermittlung der relevanten Stakeholder;85 

• Angabe von Details zur Offenlegung von Informationen;86 

• Einrichtung eines Beschwerdemechanismus, der es den Stakeholdern ermöglicht, ihre 

Beschwerden über die ökologischen und sozialen Auswirkungen des Projekts 

vorzubringen.87 

 

 
78 Absatz 1 von EIB-Standard 2 „Dialog mit Stakeholdern“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. Hinweis: 
Der Dialog mit Stakeholdern beinhaltet auch den Zugang zu Informationen. Da die Beschwerde in erster Linie die 
Öffentlichkeitsbeteiligung und damit verbundenen Zugang den zu Informationen betrifft (vgl. Tabelle 1), enthält dieser Bericht 
keine Bestimmungen über den Zugang zu Informationen.  
79 Artikel 40 und 70 des Umweltschutzgesetzes der FBiH.  
80 Artikel 133 des Gesetzes der FBiH über Verwaltungsverfahren (Amtsblatt FBiH, Nr. 2/1998, 48/1999 und 61/2022 hier abrufbar 
(in kroatischer Sprache); abgerufen am 20. Januar 2025.  
81 Artikel 11 und 12 des Gesetzes der FBiH über Verwaltungsverfahren.  
82 Absätze 11 und 12 von EIB-Standard 2 „Dialog mit Stakeholdern“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
83 Absatz 14 von EIB-Standard 2 „Dialog mit Stakeholdern“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
84 Absätze 26, 29 und 32 von EIB-Standard 2 „Dialog mit Stakeholdern“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 
2022. 
85 Absatz 16 von EIB-Standard 2 „Dialog mit Stakeholdern“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
86 Absatz 33 von EIB-Standard 2 „Dialog mit Stakeholdern“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
87 Absatz 21 von EIB-Standard 2 „Dialog mit Stakeholdern“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_upravnom_postupku_FBiH_Integralni.pdf
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Vorwurf C – Klimawandel 

3.2.9 Mit Blick auf Vorwurf C umfassen die einschlägigen, auf das Projekt anwendbaren Standards 

zwei Gruppen von Standards: (i) die nationalen Standards einschließlich relevanter inter-

nationaler Vereinbarungen und (ii) den EIB-Standard „Klimawandel“. 

3.2.10 Der Entwurf des nationalen Energie- und Klimaplans von BiH sieht für die Windkraftleistung ein 

Ziel von 600 MW bis 2030 vor, ausgehend von 136 MW im Jahr 2021.88 Windenergie ist eine 

Klimaschutzmaßnahme.89  

3.2.11 Dennoch können Windkraftprojekte gewisse Auswirkungen auf das Klima haben. So wird z. B. 

manchmal Schwefelhexafluorid (SF6) verwendet, eines der sechs Treibhausgase,90 die im 

Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen91 genannt sind, dem auch BiH beigetreten ist.92 Die F-Gas-Verordnung 

(Verordnung (EU) 2024/573 über fluorierte Treibhausgase)93 legt Regeln für die 

Emissionsbegrenzung, Verwendung, Rückgewinnung, das Recycling und die Aufarbeitung 

sowie die Zerstörung von SF6 auf EU-Ebene94 fest und verbietet die Verwendung von SF6 in 

elektrischen Schaltanlagen ab 2035, wenn es nicht aufgearbeitet oder recycelt wurde.95 

3.2.12 EIB-Standard 5 „Klimawandel“ fördert die Ausrichtung von EIB-Projekten an dem Pariser 

Abkommen96, dem BiH beigetreten ist.97 Um dies zu erreichen, fordert EIB-Standard 5, dass 

das Projekt in Einklang steht mit: 

• den einschlägigen nationalen Energie- und Klimaplänen98 (vgl. Absatz 3.2.10); 

• dem europäischen Grünen Deal,99 d. h. der Grünen Agenda der EU für den Westbalkan, 

die auf den europäischen Grünen Deal abgestimmt ist (vgl. Abschnitt 3.2.10);100 

• dem Klimabank-Fahrplan101 2020 der EIB-Gruppe (vgl. Absatz 3.2.10). 

 
88 Abschnitt 2.1.2.3.1 des nationalen Energie- und Klimaplans vom Juni 2024, hier abrufbar (in kroatischer Sprache), abgerufen 
am 14. Juli 2025. 
89 Die Grüne Agenda der EU für den Westbalkan fördert die Nutzung von Windkraft als Klimaschutzmaßnahme (Leitlinien der 
Kommission für die Umsetzung der Grünen Agenda für den Westbalkan SWD(2020) 223 final, hier abrufbar, abgerufen am 
20. Januar 2025). Der Klimabank-Fahrplan 2020 der EIB-Gruppe (Anhang 4 des Klimabank-Fahrplans 2021–2025 der EIB-
Gruppe vom November 2020, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025), der durch den delegierten Rechtsakt zur EU-
Klimataxonomie (Abschnitt 4.3 der Anhänge I und II der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2139 der Kommission vom 4. Juni 
2021, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025) bestätigt wurde, weist Windkraftprojekte als Klimaschutzmaßnahme aus. 
90 Kohlendioxid (C02); Methan (CH4); Distickstoffoxid (N2O); Fluorkohlenwasserstoffe (FKW); perfluorierte Kohlenwasserstoffe 
(PFC). 
91 Anlage A des Kyoto-Protokolls, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025.  
92 Hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
93 Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 über fluorierte Treibhausgase, 
zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 (F-Gas-Verordnung), hier 
abrufbar, abgerufen am 14. Oktober 2024.   
94 Artikel 1 und Anhang I der F-Gas-Verordnung. 
95 Artikel 13 Absatz 7 der F-Gas-Verordnung. 
96 Das Pariser Abkommen ist ein rechtsverbindliches internationales Klimaabkommen, das die Erderwärmung auf deutlich unter 
2 Grad Celsius begrenzen soll. Das Pariser Abkommen wurde am 12. Dezember 2015 auf der 21. Vertragsstaatenkonferenz der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (COP21) in Paris verabschiedet, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025, 
Absatz 4 von EIB-Standard 5 der Umwelt- und Sozialstandards der EIB von 2022. 
97 Hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025.  
98 Absatz 9 von EIB-Standard 5 „Klimawandel“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
99 Absatz 7 von EIB-Standard 5 „Klimawandel“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
100 Hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. Weitere Informationen hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
101 Absatz 9 von EIB-Standard 5 „Klimawandel“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 

https://kfbih.com/wp-content/uploads/2024/10/NECP-BiH-finalni-nacrt.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2020-10/green_agenda_for_the_western_balkans_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/thematic/eib_group_climate_bank_roadmap_de.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02021R2139-20240101
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpger.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-a&chapter=27&clang=_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj?eliuri=eli%3Areg%3A2024%3A573%3Aoj&locale=de
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
https://www.rcc.int/docs/546/sofia-declaration-on-the-green-agenda-for-the-western-balkans-rn
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/document/download/75bf7bef-0ecc-40ba-893a-4d45d4ea6ddb_en?filename=factsheet_wb_green_agenda_de.pdf
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Vorwurf D – Unfreiwillige Umsiedlung 

3.2.13 Mit Blick auf Vorwurf D umfassen die auf das Projekt anwendbaren Standards zwei Gruppen 

von Standards: (i) die nationalen Standards zu Enteignungen und (ii) den EIB-Standard 

„Unfreiwillige Umsiedlung“. 

3.2.14 Die Standards der FBiH zu Enteignungen102 sehen das folgende achtstufige Verfahren vor: 

• Der Projektträger legt einen Vorschlag zur Feststellung des öffentlichen Interesses vor, der 

eine Enteignungsstudie umfasst.103  

• Die Gemeinde stellt das öffentliche Interesse104 für das Projekt fest und führt die von der 

Enteignung betroffenen Immobilien auf. Der Beschluss kann angefochten werden.105  

• Der Projektträger veröffentlicht eine öffentliche Aufforderung an die Eigentümer der von 

Enteignung betroffenen Immobilien (vom Projekt betroffene Personen – PAPs), um eine 

einvernehmliche Lösung für die Enteignung ihres Eigentums zu finden.106 

• Falls keine freiwilligen Vereinbarungen abgeschlossen wurden, reicht der Projektträger bei 

der Gemeinde einen Enteignungsvorschlag ein.107 

• Die Gemeinde informiert die PAPs108 und führt mit dem Projektträger und den PAPs 

Anhörungen über die Enteignung durch.109  

• Die Gemeinde erlässt die Enteignungsbeschlüsse110, die die PAPs anfechten können.111 

• Sobald der Enteignungsbeschluss rechtskräftig ist, veranstaltet die Gemeinde eine 

Anhörung zum Entschädigungsbetrag.112 Der vorgeschlagene Entschädigungsbetrag 

basiert auf dem Marktwert113 des Eigentums, der von einer/einem gerichtlichen 

Sachverständigen festgesetzt wird.114 

• Falls die PAPs der angebotenen Entschädigung nicht zustimmen, kann das Gericht mit der 

Bestimmung des Entschädigungsbetrags befasst werden.115 

 
102 Enteignungsgesetz der FBiH (Amtsblatt FBiH, Nr. 70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 – Entscheidung des 
Verfassungsgerichts und 34/2016), hier abrufbar (in kroatischer Sprache), abgerufen am 20. Januar 2025. 
103 Artikel 16 des Enteignungsgesetzes der FBiH. 
104 Artikel 14 Absatz 4 des Enteignungsgesetzes der FBiH.  
105 Artikel 16 Absatz 5 des Enteignungsgesetzes der FBiH. 
106 Artikel 23 des Enteignungsgesetzes der FBiH. 
107 Artikel 21, 22 und 24 des Enteignungsgesetzes der FBiH. 
108 Artikel 25 des Enteignungsgesetzes der FBiH. 
109 Artikel 27 Absatz 2 des Enteignungsgesetzes der FBiH.  
110 Artikel 27 bis 29 des Enteignungsgesetzes der FBiH.  
111 Artikel 30 des Enteignungsgesetzes der FBiH.  
112 Artikel 60 und 61 des Enteignungsgesetzes der FBiH.  
113 Artikel 2 und Abschnitt VI des Enteignungsgesetzes der FBiH.  
114 Artikel 31 Absatz 5 des Enteignungsgesetzes der FBiH. Die Höhe der Entschädigung hängt davon ab, ob die Enteignung 
vollständig oder unvollständig ist. Bei der vollständigen Enteignung erfolgt eine vollständige Eigentumsübertragung (Artikel 7 des 
Enteignungsgesetzes der FBiH); bei der unvollständigen Enteignung wird das Recht auf Nutzung des Grundstücks 
(Dienstbarkeit) gewährt (Artikel 8 des Enteignungsgesetzes der FBiH). Das Enteignungsgesetz der FBiH sieht zwar für die 
vollständige und die unvollständige Enteignung dasselbe Enteignungs- und Entschädigungsverfahren vor (Artikel 8 Absatz 4 des 
Enteignungsgesetzes der FBiH), es kann jedoch einen Unterschied bei der Höhe der Entschädigung geben. Bei der vollständigen 
Enteignung entspricht die Entschädigung dem Marktwert der Immobilien, bei der unvollständigen Enteignung dem Betrag, um 
den der Marktwert infolge der Projektdurchführung und des daraus resultierenden Schadens vermindert wird (Artikel 56 des 
Enteignungsgesetzes der FBiH). 
115 Artikel 62 des Enteignungsgesetzes der FBiH.  

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_eksproprijaciji_FBiH.pdf
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3.2.15 EIB-Standard 6 „Unfreiwillige Umsiedlung“ sieht das folgende sechsstufige Verfahren vor:  

• Der Projektträger führt eine Grundstückserhebung durch, um alle PAPs zu ermitteln und 

ein Verzeichnis der Verluste zu erstellen.116 

• Der Projektträger erstellt Planungsunterlagen (z. B. einen Umsiedlungsplan (RAP)), um 

Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen des Projekts auf die PAPs festzulegen, und 

vergleicht die Anforderungen der lokalen Rechtsvorschriften und des EIB-Standards.117  

• Sind die Umsiedlungsmaßnahmen bereits angelaufen, kann die EIB den Projektträger 

auffordern, einen Korrekturplan zu entwickeln, wenn die Planungsdokumente und die Maß-

nahmen nicht den Anforderungen von Standard 6 entsprechen.118  

• Der Projektträger bezieht die PAPs angemessen ein und legt die einschlägigen Dokumente 

(z. B. den Umsiedlungsplan) offen.119 

• Die PAPs erhalten eine Entschädigung für ihre Grundstücke.120 Die Entschädigung erfolgt 

zu den vollen Wiederbeschaffungskosten,121 d. h. zum Marktwert zuzüglich Transaktions-

kosten.122 

• Der Projektträger gewährt den PAPs Zugang zu einem Beschwerdemechanismus.123 

Vorwurf E – Kulturerbe 

3.2.16 Mit Blick auf Vorwurf E umfassen die auf das Projekt anwendbaren Standards zwei Gruppen 

von Standards: (i) die nationalen Standards einschließlich einschlägiger internationaler Verein-

barungen und (ii) den EIB-Standard „Kulturerbe“. 

3.2.17 Ein Beispiel für immaterielles Kulturerbe ist die Technik des Trockenmauerbaus, die unter dem 

UNESCO-Übereinkommen von 2003 zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes124 als 

immaterielles Kulturerbe anerkannt ist; BiH ist diesem Übereinkommen beigetreten.125  

3.2.18 EIB-Standard 10 „Kulturerbe“ umfasst sowohl materielles (z. B. einzelne Gebäude) als auch 

immaterielles Kulturerbe (z. B. Wissen und Fähigkeiten).126 Laut EIB-Standard 10 sind die 

 
116 Absätze 19 bis 21 von EIB-Standard 6 „Unfreiwillige Umsiedlung“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 
2022. 
117 Absätze 55 bis 58 von EIB-Standard 6 „Unfreiwillige Umsiedlung“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 
2022. 
118 Absatz 60 von EIB-Standard 6 „Unfreiwillige Umsiedlung“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
119 Absätze 43 bis 45 sowie Absatz 59 von EIB-Standard 6 „Unfreiwillige Umsiedlung“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB 
vom Februar 2022. 
120 Absätze 27 und 28 von EIB-Standard 6 „Unfreiwillige Umsiedlung“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 
2022. 
121 Absätze 4 und 29 von EIB-Standard 6 „Unfreiwillige Umsiedlung“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022.  
122 Bei den vollen Wiederbeschaffungskosten deckt die Entschädigung die Kosten für den Ersatz der Vermögenswerte sowie alle 
Transaktionskosten. In funktionierenden Märkten entsprechen die vollen Wiederbeschaffungskosten dem durch eine 
unabhängige, sachkundige Immobilienbewertung ermittelten Marktwert zuzüglich der Transaktionskosten. Gibt es keine 
funktionierenden Märkte, können die vollen Wiederbeschaffungskosten auf andere Weise ermittelt werden, z. B. durch die 
Berechnung des Ertragswerts von Grundstücken oder Produktionsmitteln oder des Werts (ohne Abschreibung) von Material und 
Arbeit für die Errichtung von Bauten oder anderen Sachanlagen zuzüglich der Transaktionskosten. Führt die physische 
Vertreibung zum Verlust des Obdachs, müssen die vollen Wiederbeschaffungskosten zumindest für den Erwerb oder die 
Errichtung von Wohnraum in vergleichbarem Zustand ausreichen.  – Fußnote 12 von EIB-Standard 6 „Unfreiwillige Umsiedlung“ 
der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
123 Absätze 46 und 47 von EIB-Standard 6 „Unfreiwillige Umsiedlung“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 
2022. 
124 Die Technik des Trockenmauerbaus wurde 2018 in der 13. Sitzung des Zwischenstaatlichen Ausschusses in die 
Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Hier abrufbar, abgerufen am 3. Oktober 2024. 
Vgl. auch Artikel 2 Absatz 1 des UNESCO-Übereinkommens von 2003 zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes, hier 
abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025.    
125 BiH ratifizierte das Übereinkommen im Februar 2009, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
126 Absatz 7 von EIB-Standard 10 „Kulturerbe“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 

https://ich.unesco.org/en/RL/art-of-dry-stone-walling-knowledge-and-techniques-01393
https://ich.unesco.org/en/convention#art2
https://www.unesco.org/en/legal-affairs/convention-safeguarding-intangible-cultural-heritage#item-2
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Auswirkungen auf das Kulturerbe im Zuge des UVP-Verfahrens127 in Einklang mit den 

nationalen Anforderungen zu prüfen.128 Das UVP-Verfahren sollte die wichtigsten 

Stakeholder129 einbeziehen, etwa die maßgeblichen Kultureinrichtungen des Landes. 

3.3 Verantwortlichkeiten der EIB 

3.3.1 Der Projektträger ist zwar letztlich dafür verantwortlich, dass das Projekt die auf das Projekt 

anwendbaren Standards130 erfüllt, doch wird die EIB nach ihrem besten Wissen kein Projekt 

finanzieren, das nicht den Standards entspricht.131 Ob das Projekt die EIB-Standards erfüllt, 

wird im Rahmen der Prüfungs- und Monitoringverfahren der EIB festgestellt.132 

3.3.2 Das Prüfungsverfahren der EIB umfasst eine Reihe von Maßnahmen: 

1. Überprüfung der vom Projektträger133 vorgelegten Informationen und Einholung zusätz-

licher Informationen. So kann die EIB etwa neben dem auf nationaler Ebene durchge-

führten UVP-Verfahren zusätzliche Prüfungen verlangen (z. B. um mehr Informationen 

über die Biodiversität einzubeziehen).134 

2. Analyse des Länderkontexts einschließlich Gap-Analyse, die Abweichungen zwischen den 

nationalen Standards und den EIB-Standards aufzeigt.135 

3. Überprüfung sonstiger verfügbarer Informationen 

4. Kategorisierung der Projekte basierend auf ihren ökologischen, klimatischen und sozialen 

Auswirkungen und Risiken.136 

5. Sicherstellung, dass die Ergebnisse aller einschlägigen Prüfungen (wie UVP) zur Kenntnis 

genommen und berücksichtigt werden. 

6. Aufforderung an den Projektträger, gegebenenfalls Maßnahmen zu ermitteln, die die 

Ergebnisse des Projekts weiter verbessern.137 

3.3.3 Die EIB dokumentiert die Ergebnisse ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung im 

Formblatt „Ökologische und soziale Aspekte“ (ESDS), einschließlich etwaiger Bedingungen für 

die Finanzierung.138 Der Projektträger ist verpflichtet, das Projekt in Einklang mit den 

Finanzierungsbedingungen durchzuführen und die EIB regelmäßig über die ökologischen und 

sozialen Aspekte des Projekts zu informieren. 

 
127 Absatz 13 von EIB-Standard 10 „Kulturerbe“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
128 Artikel 64 des Umweltschutzgesetzes der FBiH. 
129 Absatz 13 von EIB-Standard 10 „Kulturerbe“ der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
130 Absatz 4.11 der Umwelt- und Sozialleitlinien der EIB-Gruppe vom Februar 2022, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
131 Absatz 4.4 der Umwelt- und Sozialleitlinien der EIB-Gruppe vom Februar 2022, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
132 Absätze 4.16 und 4.28 der Umwelt- und Sozialleitlinien der EIB-Gruppe vom Februar 2022, hier abrufbar, abgerufen am 
20. Januar 2025. 
133 Der Projektträger muss der EIB z. B. die vorläufige Umweltverträglichkeitsprüfung und die Entscheidung über Nichterfordernis 
vorlegen, Absatz 10 von EIB-Standard 1 der Umwelt- und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022, hier abrufbar, abgerufen 
am 20. Januar 2025. 
134 Absatz 6 Buchstabe b sowie Absatz 12 von EIB-Standard 1 „Ökologische und soziale Auswirkungen und Risiken“ der Umwelt- 

und Sozialstandards der EIB vom Februar 2022. 
135 Absatz 90 Gedankenstrich 11 und Absatz 132 von Teil II des Environmental and Social Handbook der EIB 2013, hier abrufbar, 
abgerufen am 20. Januar 2025. 
136 Die Projekte werden nach hohem, mittlerem und geringem Risiko kategorisiert. Projekte mit hohem Risiko sind z. B. Projekte, 
für die ein USVP-Bericht und/oder ein einschlägiger Bericht zu spezifischen Themen erforderlich ist, die – basierend auf einer 
Einzelfallanalyse – besondere Aufmerksamkeit erfordern könnten; Absatz 4.18 der Umwelt- und Sozialleitlinien der EIB-Gruppe 
vom Februar 2022, hier abrufbar. 
137 Absatz 4.17 der Umwelt- und Sozialleitlinien der EIB-Gruppe vom Februar 2022, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
138 Absätze 349 bis 358 von Teil II des Environmental and Social Handbook der EIB 2013, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 
2025.   

https://www.eib.org/attachments/publications/eib_group_environmental_and_social_policy_de.pdf
https://www.eib.org/attachments/publications/eib_group_environmental_and_social_policy_de.pdf
https://www.eib.org/attachments/publications/eib_group_environmental_and_social_policy_de.pdf
https://www.eib.org/attachments/publications/eib_environmental_and_social_standards_de.pdf
https://consult.eib.org/consultation/essf-2021-en/user_uploads/eib-environmental-and-social-handbook.pdf
https://www.eib.org/attachments/publications/eib_group_environmental_and_social_policy_de.pdf
https://www.eib.org/attachments/publications/eib_group_environmental_and_social_policy_de.pdf
https://consult.eib.org/consultation/essf-2021-en/user_uploads/eib-environmental-and-social-handbook.pdf
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3.3.4 Nach Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags überwacht die EIB anhand der vom 

Projektträger und anderen Quellen bereitgestellten Informationen, ob das Projekt die auf das 

Projekt anwendbaren Standards und die Finanzierungsbedingungen erfüllt.139 Die EIB kann 

z. B. die Umsetzung des Umsiedlungsplans überwachen.140 

4 ANALYSE 

In diesem Abschnitt werden zu jedem Vorwurf (vgl. Tabelle 1) (i) die Einhaltung der auf das 

Projekt anwendbaren Standards und (ii) die Verantwortlichkeiten der EIB analysiert. 

4.1 Vorwurf A – Beurteilungen 

Einhaltung der auf das Projekt anwendbaren Standards 

4.1.1 Die Analyse der Einhaltung der auf das Projekt anwendbaren Standards wird zuerst auf einer 

allgemeinen Ebene dargelegt und anschließend auf Ebene der einzelnen, in der Beschwerde 

vorgebrachten Bedenken im Zusammenhang mit dem jeweiligen Vorwurf (vgl. Tabelle 1 für 

Vorwurf A). Die Analyse folgt dem nachstehenden Muster: 

• Erstens wird untersucht, ob eine Beurteilung der Wirkung des Projekts durchgeführt wurde. 

• Zweitens wird untersucht, ob spezifische Maßnahmen ergriffen wurden, um sicherzu-

stellen, dass die auf das Projekt anwendbaren Standards nicht verletzt werden. 

• Drittens wird gegebenenfalls untersucht, ob zuständige Behörden (z. B. Gerichte) dazu 

bereits Stellung bezogen haben. 

• Viertens wird gegebenenfalls untersucht, ob relevante Informationen an die Öffentlichkeit 

weitergegeben wurden. 

• Fünftens wird untersucht, ob ein Mitglied der Öffentlichkeit beim Projektträger Beschwerde 

einlegen kann. 

Allgemeine Ebene 

4.1.2 Erstens: Eine Beurteilung der Wirkung des Projekts wurde durchgeführt. Sie umfasste eine 

Beurteilung auf Ebene der FBiH sowie anschließend zusätzliche Beurteilungen, auf die sich 

entweder die EIB und der Projektträger verständigt hatten oder die von der EIB verlangt 

wurden, um die Einhaltung der EIB-Standards sicherzustellen: 

• Beurteilung auf Ebene der FBiH – Im Juni 2023 legte der Projektträger der zuständigen 

Behörde eine vorläufige UVP vor, um zu klären, ob der Windpark ein vollständiges UVP-

Verfahren (Screening-Verfahren) erfordert.141 Im August 2023 erließ die zuständige 

Behörde eine Entscheidung, wonach für das Projekt keine UVP erforderlich ist, weil es 

keine signifikante Auswirkung auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen hat 

(Entscheidung über Nichterfordernis).142  

 
139 Absatz 4.28 der Umwelt- und Sozialleitlinien der EIB-Gruppe vom Februar 2022, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
Absätze 272 und 273 von Teil II des Environmental and Social Handbook der EIB 2013, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 
2025.   
140 Absatz 90 Gedankenstrich 34 von Teil II des Environmental and Social Handbook der EIB 2013, hier abrufbar, abgerufen am 
20. Januar 2025. 
141 Hier in kroatischer Sprache abrufbar, abgerufen am 14. Juli 2025.  
142 Entscheidung über Nichterfordernis (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023). 

https://www.eib.org/attachments/publications/eib_group_environmental_and_social_policy_de.pdf
https://consult.eib.org/consultation/essf-2021-en/user_uploads/eib-environmental-and-social-handbook.pdf
https://consult.eib.org/consultation/essf-2021-en/user_uploads/eib-environmental-and-social-handbook.pdf
https://fmoit.gov.ba/wp-content/uploads/dokumenti/Zahtjev-za-PPUO-VE-Poklecani-za-uvid.pdf
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• Beurteilungen für die EIB – Im Einvernehmen mit der EIB beauftragte der Projektträger 

einen Berater, einen USVP-Entwurf (Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung) 

auszuarbeiten. Die Ausarbeitung erfolgte gemäß den EIB-Standards.143 Der USVP-Entwurf 

vom August 2023 ist umfassender als die vorläufige UVP vom Juni 2023, die der 

zuständigen Behörde vorgelegt wurde. Er enthält eine Gap-Analyse zu den Unterschieden 

zwischen den nationalen und den EU-Rechtsvorschriften.144 Wie von der EIB verlangt, 

erstellte der Projektträger zusätzlich weitere Beurteilungen, etwa den CHA-Entwurf vom 

November 2023 (Beurteilung des Standorts hinsichtlich bedrohter Lebensräume). Beide, 

USVP und CHA, befinden sich noch im Entwurfsstadium. Nach ihrer Fertigstellung werden 

sie (i) der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, (ii) in einer öffentlichen Anhörung vorgestellt, 

(iii) je nach eingehenden Stellungnahmen eventuell angepasst145 und (iv) der Projektträger 

muss sich daran halten.  

4.1.3 Zweitens: Es wurden spezifische Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die auf das 

Projekt anwendbaren Standards nicht verletzt werden. So enthält etwa die Entscheidung der 

zuständigen Behörde über Nichterfordernis vom August 2023 spezifische Umweltschutz-

maßnahmen, die während und nach dem Bau umzusetzen sind (vgl. z. B. Absatz 4.1.10). 

Außerdem vereinbarten die EIB und der Projektträger unter Beachtung des USVP-Entwurfs 

vom August 2023 einen Umwelt- und Sozialaktionsplan (ESAP). In diesem Plan ist eine Liste 

spezifischer Maßnahmen festgelegt, die vom Projektträger mit Blick auf die relevanten EIB-

Standards umzusetzen sind und über die er berichten muss.146 Der ESAP vom Mai 2025 ähnelt 

dem ESAP für den Windpark Vlašić147 und ist dem Finanzierungsvertrag beigefügt. Er (i) enthält 

spezifische zu ergreifende Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass das Projekt nationale 

Rechtsvorschriften, die EIB-Standards und die internationale Good Practice erfüllt, und (ii) kann 

gegebenenfalls überarbeitet werden. Der ESAP verlangt, dass ein Management- und 

Monitoringplan für Umwelt- und Sozialaspekte148 (ESMMP) aufgestellt wird. Dieser ESMMP ist 

vom Auftragnehmer zu nutzen, um die Einhaltung der auf das Projekt anwendbaren Standards 

zu gewährleisten.149 Er enthält Anforderungen für die Umwelt- und Sozialleistung und 

Verpflichtungen für Bau, Betrieb und Stilllegung des Projekts.150 Zum Beispiel soll der ESMMP 

sicherstellen, dass Lärm und periodischer Schattenwurf der Modellierung151 entsprechen 

(vgl. Absatz 4.1.9 und 4.1.14). 

4.1.4 Drittens: Vor nationalen Gerichten ist derzeit ein Verfahren zur Beurteilung auf Ebene der FBiH 

anhängig. Das Aarhus-Zentrum in BiH, das in der FBiH tätig und Teil des Aarhus-Netzwerks152 

ist, beantragte im März 2024 die Nichtigerklärung der Entscheidung über Nichterfordernis der 

zuständigen Behörde der FBiH vom August 2023153. Im November 2024 fällte das Kantons-

gericht Sarajevo in erster Instanz ein Urteil. Es wies die Vorwürfe des Aarhus-Zentrums in BiH 

aufgrund der verspäteten Einleitung des Gerichtsverfahrens zurück.154 Gemäß dem erst-

instanzlichen Urteil hatte das Aarhus-Zentrum in BiH das Gerichtsverfahren 32 Tage nach 

Erhalt der Entscheidung über Nichterfordernis eingeleitet und damit die in der FBiH gesetzlich 

 
143 ESDS. 
144 Abschnitt 3.1 und Anlage 1 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
145 Abschnitt 6 des SEP-Entwurfs vom Februar 2024 und Abschnitt 2.1 des ESAP vom Mai 2025. 
146 Der Projektträger verpflichtet sich im Finanzierungsvertrag, den ESAP umzusetzen. Der ESAP ist ein dynamisches 

Dokument – Kasten E des Environmental and Social Handbook der EIB von 2013, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
147 Vgl. ESAP für den Windpark Vlašić, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
148 Der ESMMP ist das Ergebnis: (i) des USVP-Verfahrens, (ii) der Schlussfolgerungen anderer relevanter Prüfungen/Studien 
und (iii) der Ergebnisse des Stakeholder-Dialogs; er enthält Maßnahmen zur Adressierung der identifizierten Auswirkungen und 
Risiken sowie der Möglichkeiten zur Verbesserung der Umwelt- und Sozialleistung des Projekts – Umwelt- und Sozialstandards 
der EIB vom Februar 2022, Standard 1 Ökologische und soziale Auswirkungen und Risiken, Absatz 24). 
149 Abschnitt 7 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
150 Anforderung 1.4 des ESAP vom Mai 2025. 
151Anforderungen 3.0–3.2 und 3.5 des ESAP vom Mai 2025. 
152 Weitere Informationen über das Aarhus-Zentrum in BiH sind hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
153 Entscheidung über Nichterfordernis (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023). 
154 Urteil Kantonsgericht Sarajevo Nr. 09 0 U 046279 24 U vom 26. November 2024 – Das Urteil ist nicht anfechtbar. Lediglich 
ein außerordentliches Überprüfungsverfahren kann gegen das Urteil angestrengt werden. 

https://consult.eib.org/consultation/essf-2021-en/user_uploads/eib-environmental-and-social-handbook.pdf
https://www.eib.org/attachments/registers/151411975.pdf
https://aarhus.ba/
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festgelegte 30-Tages-Frist nicht eingehalten. Das Aarhus-Zentrum in BiH legte Rechtsmittel 

gegen das erstinstanzliche Urteil vom November 2024 ein. Im Februar 2025 hob das Oberste 

Gericht der FBiH in zweiter Instanz das erstinstanzliche Urteil auf und verwies den Fall an das 

erstinstanzliche Gericht zurück, mit der Feststellung, dass die verfahrenstechnischen 

Voraussetzungen erfüllt waren. Das zweitinstanzliche Gericht kam zu dem Schluss, dass die 

Rechtsmittel gegen die Entscheidung über Nichterfordernis tatsächlich innerhalb der 30-Tages-

Frist eingelegt wurden. Das Gerichtsverfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht ist noch 

anhängig, und die Entscheidung über Nichterfordernis ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 

Berichts immer noch gültig. 

4.1.5 Erwähnt sei an dieser Stelle auch der von der zivilgesellschaftlichen Organisation CEE 

Bankwatch Network (Bankwatch) im Mai 2024 eingereichte Antrag155 auf interne Überprüfung 

der EIB-Entscheidung, das Projekt zu finanzieren; er basiert auf einer angeblichen Nicht-

einhaltung der UVP- und Biodiversitätsanforderungen durch das Projekt. Im Oktober 2024 wies 

die EIB diese Vorwürfe in ihrer Antwort an Bankwatch zurück.156 Sie führte an, dass sie nicht 

kontrollieren kann, wie nationale Behörden ihre Pflichten erfüllen. Allerdings bewertete die EIB 

die einschlägigen Risiken, und sie erörterte mit dem Projektträger die Notwendigkeit 

zusätzlicher Beurteilungen und weiterer Untersuchungen und Dokumente gemäß ESDS, die 

als spezifische Bedingungen im Finanzierungsvertrag aufgenommen wurden. Daher hat die 

EIB den Projektträger entweder aufgefordert oder sich mit ihm darauf verständigt, über die von 

nationalen Behörden verlangten Beurteilungen hinaus weitere Beurteilungen durchführen zu 

lassen, und sie bekräftigte, dass vom Projektträger verlangt wird, die Bedingungen und 

Maßnahmen dieser Beurteilungen einzuhalten. 

4.1.6 Viertens: Im Rahmen des Stakeholder-Dialogs wurden einige relevante Informationen an die 

Öffentlichkeit weitergegeben. Außerdem wird derzeit ein Verfahren eingerichtet, um sicherzu-

stellen, dass die Öffentlichkeit Zugang zu weiteren Informationen erhält (vgl. Absatz 4.2.6–

4.2.8). 

4.1.7 Fünftens: Mitglieder der Öffentlichkeit, die glauben, dass das Projekt gegen die geltenden 

nationalen oder EIB-Standards verstößt, können beim Projektträger Beschwerde einlegen (vgl. 

Absatz 4.2.7). Der Projektträger muss die Situation beurteilen und gegebenenfalls Abhilfe 

schaffen sowie darüber an die EIB berichten. Gemäß EIB-Standards hat der Projektträger einen 

Beschwerdemechanismus auf Projektebene einzurichten, über den er Bedenken und 

Beschwerden der Stakeholder entgegennehmen und für Abhilfe sorgen kann. Dieser 

Mechanismus darf den Zugang zum EIB-CM nicht verhindern. 

Lärmbelastung 

4.1.8 Eine typische Windkraftanlage verursacht in 350 Metern Entfernung 35-45 Dezibel Lärm.157 

Dadurch kann die Lärmbelastung im Projektgebiet steigen.  

4.1.9 Erstens: Eine Beurteilung der Auswirkung des Projekts auf die Lärmbelastung wurde 

durchgeführt. Die vorläufige UVP vom Juni 2023 beispielsweise (i) enthält eine Lärmkarte, 

(ii) erklärt, dass das Projekt den Lärm in dem Gebiet erhöhen wird, und (iii) kommt zu dem 

Schluss, dass die Lärmmodellierung keinen Verstoß gegen auf das Projekt anwendbare 

Standards ergibt (vgl. Absatz 3.2.5, Gedankenstrich 1).158 Der USVP-Entwurf vom August 2023 

(i) gibt einen Überblick über die Lärmmessungen vor dem Bau des Projekts,159 (ii) liefert 

Ergebnisse von Lärmberechnungen, die alle unter den Werten in den auf das Projekt 

 
155 Hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025.  
156 Antwort der EIB vom 11. Oktober 2024 auf den Antrag auf interne Überprüfung von CEE Bankwatch Network, hier abrufbar, 
abgerufen am 20. Januar 2025. 
157 S. 51 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
158 Abschnitte A2.4 und C1.3 sowie Anhang 1 zur vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
159 Abschnitt 4.18 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 

https://www.eib.org/attachments/documents/governing_bodies/bankwatch-network-request-for-internal-review-to-eib-poklecani-wind-farm.pdf
https://www.eib.org/files/documents/governing-bodies/letter-to-bankwatch-irr-poklecani-wind-farm-2024-10-11.pdf
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anwendbaren Standards liegen (vgl. Absatz 3.2.5, Gedankenstrich 1)160 und (iii) enthält eine 

Lärmstudie.161  

4.1.10 Zweitens: Es wurden spezifische Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die auf das 

Projekt anwendbaren Standards nicht verletzt werden. So werden beispielsweise in der 

Entscheidung über Nichterfordernis vom August 2023 verbindliche Maßnahmen zur 

Lärmminderung während Projektdurchführung und -betrieb162 festgelegt, und ein zertifiziertes 

Unternehmen muss ein regelmäßiges Lärm-Monitoring163 durchführen. Ähnliche Maßnahmen 

enthält der ESAP vom Mai 2025, auf den sich die EIB und der Projektträger verständigt haben 

(z. B. Lärmmanagementplan vor Bau und Betrieb, fortlaufendes Monitoring im ersten 

Betriebsjahr und Monitoring „on demand“ bei Eingang einer Beschwerde).164 

4.1.11 Drittens: Die nationalen Gerichte hatten Gelegenheit, sich zur Lärmbelastung zu äußern. In 

dem von der Beschwerdeführenden gegen die städtebauliche Genehmigung165 vom Januar 

2024 angestrengten Gerichtsverfahren, in dem die Lärmbelastung vorgebracht wurde, 

bestätigte das Kantonsgericht Sarajevo die Genehmigung in erster Instanz mit der Begründung, 

dass sie in Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften erlassen wurde und den 

Sachverhalt korrekt darstellt.166 Im zweitinstanzlichen Verfahren, das die Beschwerdeführende 

angestrengt hatte, befasste sich das Oberste Gericht der FBiH nicht mit diesem Sachverhalt.167 

Für weitere Informationen zum Urteil des zweitinstanzlichen Gerichts siehe Kasten 2.   

Kasten 2 – Städtebauliche Genehmigung und Gerichtsverfahren 

Im März 2025 erklärte das Oberste Gericht der FBiH in zweiter Instanz die städtebauliche 

Genehmigung aus folgenden Verfahrensgründen als nichtig: (i) die zuständige Behörde 

hatte die städtebauliche Genehmigung auf der Grundlage der Entscheidung über 

Nichterfordernis ohne Vollstreckbarkeits-Vermerk erlassen, und (ii) der Entwurf der 

Entscheidung über Nichterfordernis wurde der Staatsanwaltschaft von BiH nicht vorgelegt, 

wenngleich sich der Teil des Lands, auf dem sich der Projektstandort befindet, im Eigentum 

des Staats BiH befindet.168  

 

In seinem Urteil befasste sich das zweitinstanzliche Gericht nicht mit Umwelt- und 

Sozialaspekten des Projekts, es wies lediglich die Behauptung der Beschwerdeführenden, 

dass das Projekt negative Auswirkungen auf das Kulturerbe habe, zurück.169   

 

Die zuständige Behörde war dem Projektträger zufolge, in Übereinstimmung mit Artikel 57 

des Gesetzes der FBiH über verwaltungsgerichtliche Verfahren,170 verpflichtet, die 

städtebauliche Genehmigung innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Urteils erneut zu 

erteilen. Am 15. April 2025 bestätigte die zuständige Behörde im erneuten Verfahren, dass 

sie die Entscheidung über Nichterfordernis vom August 2023 mit Vollstreckbarkeits-Vermerk 

erhalten hatte, und erteilte auf dieser Grundlage die städtebauliche Genehmigung erneut.171 

Die zuständige Behörde forschte nicht nach, ob die Entscheidung über Nichterfordernis der 

 
160 Abschnitt 5.3.13 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
161 Anlage 4 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
162 S. 7 der Entscheidung über Nichterfordernis vom August 2023 (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023). 
163 S. 9 der Entscheidung über Nichterfordernis vom August 2023 (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023). 
164 Abschnitte 1.1, 3.0, 3.1 und 3.2 des ESAP vom Mai 2025. 
165 Eine städtebauliche Genehmigung ist ein Verwaltungsakt, in dem städtebauliche, technische und sonstige Bedingungen 
festgelegt werden, die bei der Planung und beim Bau eines Objekts an einem gewünschten Standort zu erfüllen sind. Sie kann 
nach Abschluss der Vorplanung und des UVP-Verfahrens ausgestellt werden.  
166 Urteil Kantonsgericht Sarajevo Nr. 09 0 U 046147 24 U vom 2. Oktober 2024 – Das Urteil ist nicht anfechtbar. Lediglich ein 
außerordentliches Überprüfungsverfahren kann gegen das Urteil angestrengt werden.  
167 Urteil des Obersten Gerichts der FBiH, Nr. 09 0 U 046147 24 Uvp. 
168 Urteil des Obersten Gerichts der FBiH, Nr. 09 0 U 046147 24 Uvp. Hier abrufbar, abgerufen am 13. Mai 2025.   
169 S. 8 und 9 des Urteils des Obersten Gerichts der FBiH. 
170 Gesetz der FBiH über verwaltungsgerichtliche Verfahren (Amtsblatt FBiH, Nr. 11/2005), hier in kroatischer Sprache abrufbar. 
171 Städtebauliche Genehmigung Nr. UP1-02-19-2-262/23 vom 15. April 2025.  

https://balkangreenenergynews.com/supreme-court-of-federation-of-bih-annulls-urban-permit-for-poklecani-wind-farm/
https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-upravnim-sporovima-FBiH.pdf
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Staatsanwaltschaft vorgelegt wurde, weil dies nicht in ihrer Zuständigkeit liegt, sondern in 

die Zuständigkeit der Behörde fällt, die die Entscheidung über Nichterfordernis erlässt 

(weitere Informationen über das laufende Gerichtsverfahren zur Entscheidung über 

Nichterfordernis vom August 2023 enthält Abschnitt 4.1.4).172 Die neue Entscheidung über 

die städtebauliche Genehmigung wurde der Beschwerdeführenden vorgelegt; gemäß 

Gesetz kann sie diese innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Entscheidung vor dem 

zuständigen Gericht anfechten.173  

 

4.1.12 Viertens: In der öffentlichen Anhörung zum Projekt vom Oktober 2023 wurde die Lärmbelastung 

je Immobilie mit der Öffentlichkeit diskutiert (vgl. Absatz 4.2.6).174 Der Projektträger ging über 

die Anforderungen der Standards der FBiH hinaus und organisierte eine Anhörung, um die 

lokale Bevölkerung über das Projekt zu informieren. Der Öffentlichkeit wurden beispielsweise 

spezifische Schätzungen des Lärmpegels für bestimmte Immobilien vorgelegt.  

Periodischer Schattenwurf 

4.1.13 Periodischer Schattenwurf bezeichnet den Effekt, der entsteht, wenn die Sonne niedrig am 

Horizont steht, durch die sich drehenden Rotorblätter einer Windkraftanlage durchscheint und 

einen bewegten Schatten wirft.175 Der periodische Schattenwurf zählt zu den möglichen 

negativen Auswirkungen von Windkraftanlagen.  

4.1.14 Erstens: Eine Beurteilung des periodischen Schattenwurfs des Projekts wurde durchgeführt. 

So enthält die vorläufige UVP vom Juni 2023 beispielsweise eine Studie zum periodischen 

Schattenwurf, die sich auf die Leitlinien anderer Länder stützt.176 Der USVP-Entwurf vom 

August 2023 umfasst ebenfalls einen Überblick über den periodischen Schattenwurf nach 

Windrädern und Objekt sowie nach Jahreszeit und Datum,177 außerdem enthält er die Studie 

zum periodischen Schattenwurf.178  

4.1.15 Zweitens: Es wurden spezifische Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die auf das 

Projekt anwendbaren Standards nicht verletzt werden. Die Entscheidung über Nichterfordernis 

vom August 2023 legt beispielsweise in Übereinstimmung mit der vorläufigen UVP vom Juni 

2023 fest, dass der Betrieb der Windräder unter Berücksichtigung der Studie zum periodischen 

Schattenwurf zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Daten ausgesetzt wird.179 Der ESAP 

vom Mai 2025 verlangt zum Beispiel, das Projekt so umzusetzen, dass der periodische 

Schattenwurf die Standards der Weltbank nicht überschreitet (vgl. Abschnitt 3.2.5, 

Gedankenstrich 2), und den Managementplan für den periodischen Schattenwurf als Teil des 

ESMMP umzusetzen.180  

4.1.16 Drittens: Die nationalen Gerichte hatten Gelegenheit, sich zum periodischen Schattenwurf zu 

äußern. In dem von der Beschwerdeführenden gegen die städtebauliche Genehmigung vom 

Januar 2024 angestrengten Gerichtsverfahren, in dem der periodische Schattenwurf 

vorgebracht wurde, bestätigte das erstinstanzliche Gericht die Genehmigung mit der 

Begründung, dass sie in Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften erlassen wurde 

 
172 Städtebauliche Genehmigung Nr. UP1-02-19-2-262/23 vom 15. April 2025. 
173 Städtebauliche Genehmigung Nr. UP1-02-19-2-262/23 vom 15. April 2025. 
174 Das Protokoll der öffentlichen Anhörung vom 16. Oktober 2023 ist nicht öffentlich zugänglich. 
175 Hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025.  
176 Anhang 2 zur vorläufigen UVP vom Juni 2023. Länder: Kanada, USA, Deutschland, Spanien, Frankreich, Irland, Vereinigtes 
Königreich und Australien.  
177 Abschnitt 5.3.14 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
178 Anlage 3 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
179 Abschnitt 3 der Entscheidung über Nichterfordernis vom August 2023 (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023) 
sowie Abschnitt C1.8 und Anhang 2 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
180 Abschnitt 9.6 des ESAP vom Mai 2025. 

https://windexchange.energy.gov/projects/shadow-flicker#:~:text=What%20Is%20Shadow%20Flicker%3F,turbine%2C%20casting%20a%20moving%20shadow.
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und den Sachverhalt korrekt darstellt.181 Im zweitinstanzlichen Verfahren, das die Beschwerde-

führende angestrengt hatte, befasste sich das Gericht nicht mit diesem Sachverhalt.182 Für 

weitere Informationen zum Urteil des zweitinstanzlichen Gerichts siehe Kasten 2. 

4.1.17 Viertens: Die Öffentlichkeit wurde in der öffentlichen Anhörung zum Projekt vom Oktober 2023 

(vgl. Absatz 4.2.6) darüber informiert, dass eine Studie zum periodischen Schattenwurf erstellt 

worden war.  

Grundwasserverschmutzung 

4.1.18 Es ist unwahrscheinlich, aber es kann zu einer Wasserverschmutzung kommen, wenn während 

des Baus und des Betriebs des Projekts Schadstoffe (Öle) in den Boden austreten. Im März 

2022 erteilte die zuständige Behörde183 einen Bescheid, dass für das Projekt keine 

wasserrechtliche Genehmigung erforderlich sei.184  

4.1.19 Erstens: Dennoch wurde eine Beurteilung der Auswirkungen des Projekts auf das Grundwasser 

in dem Gebiet durchgeführt. Die vorläufige UVP vom Juni 2023 stellt fest, dass eine 

Verschmutzung des Grundwassers unwahrscheinlich ist, nennt aber verschiedene 

Maßnahmen, um die Möglichkeit einer Verschmutzung noch weiter zu minimieren (z. B. 

Umgang mit Öl).185 Der USVP-Entwurf vom August 2023 (i) analysiert den Zustand des 

Grundwassers in dem Gebiet,186 (ii) liefert einen Überblick über Mitigationsmaßnahmen (z. B. 

Umgang mit Öl)187 und (iii) hält fest, dass bei Bau, Betrieb und Stilllegung Maßnahmen 

durchgeführt werden, etwa um zu verhindern, dass Öl in den Boden gelangt.188  

4.1.20 Zweitens: Es wurden spezifische Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die auf das 

Projekt anwendbaren Standards nicht verletzt werden. In der Entscheidung über die 

Nichterfordernis vom August 2023 werden Schutzmaßnahmen festgelegt, die die 

Grundwasserverschmutzung weiter minimieren (z. B. die Anbringung von Schutzfolien auf der 

Fahrzeugunterseite).189 Der ESAP vom Mai 2025 verlangt beispielsweise, im ESMMP, der laut 

ESAP für das Projekt erforderlich ist (vgl. Absatz 4.1.3), den Wasser- und Grundwasserschutz 

zu berücksichtigen.190  

4.1.21 Drittens: Im Rahmen des Konsultationsverfahrens im Dezember 2023 für die städtebauliche 

Genehmigung teilte die Beschwerdeführende der zuständigen Behörde mit, dass das Projekt 

aus ihrer Sicht negative Auswirkungen auf das Grundwasser haben wird.191 Die zuständige 

Behörde stimmte der Stellungnahme der Beschwerdeführenden nicht zu, weil unter anderem 

mehrere einschlägige Behörden192 der Ansicht waren, dass der Bau des Projekts keine Auswir-

kungen auf die Quellen Zmijinac, Vrioštica und Lištica haben würde.193 In dem von der Be-

schwerdeführenden gegen die städtebauliche Genehmigung vom Januar 2024 anschließend 

angestrengten Gerichtsverfahren, in dem die Auswirkungen des Projekts auf das Grundwasser 

vorgebracht wurden, bestätigte das erstinstanzliche Gericht die Genehmigung mit der 

Begründung, dass sie in Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften erlassen wurde 

 
181 Urteil Kantonsgericht Sarajevo Nr. 09 0 U 046147 24 U vom 2. Oktober 2024 – Das Urteil ist nicht anfechtbar. Lediglich ein 
außerordentliches Überprüfungsverfahren kann gegen das Urteil angestrengt werden. 
182 Urteil des Obersten Gerichts der FBiH, Nr. 09 0 U 046147 24 Uvp. 
183 Adriatic Sea Watershed Agency, Mostar.  
184 Hier in kroatischer Sprache abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. Der zuständigen Behörde zufolge wurde der Bescheid 

in Einklang mit Artikel 109 des Wassergesetzes der FBiH erteilt.   
185 Abschnitt A2.4 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
186 Abschnitt 4.7 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
187 Abschnitt 6 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
188 Abschnitt 2.3 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
189 Abschnitt 3 der Entscheidung über Nichterfordernis vom August 2023 (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023). 
190 Abschnitt 3.0 des ESAP vom Mai 2025. 
191 Städtebauliche Genehmigung Nr. UP1-03-19-2-262/23. 
192 Gemeinde Posušje und Wirtschaftsministerium des Kantons West-Herzegowina.  
193 Städtebauliche Genehmigung Nr. UP1-03-19-2-262/23. 

https://avpjm.jadran.ba/novosti/48
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und den Sachverhalt korrekt darstellt.194 Im zweitinstanzlichen Verfahren, das die Beschwerde-

führende angestrengt hatte, befasste sich das Gericht nicht mit diesem Sachverhalt.195 Für 

weitere Informationen zum Urteil des zweitinstanzlichen Gerichts siehe Kasten 2. 

4.1.22 Viertens: Die Auswirkungen des Projekts auf das Wasser wurden in der öffentlichen Anhörung 

zum Projekt vom Oktober 2023 mit der Öffentlichkeit diskutiert (vgl. Absatz 4.2.6). So erhielt 

die Öffentlichkeit beispielsweise Zusicherungen, dass bei normalem Projektbetrieb keine 

Gefahr einer Wasserverschmutzung besteht. Der Projektträger teilte der Öffentlichkeit mit, dass 

in anderen von ihm betriebenen Windparks bislang keine Vorfälle mit Auswirkungen auf das 

Grundwasser registriert wurden (vgl. Absatz 1.1.1). Darüber hinaus bestätigte die zuständige 

Behörde gegenüber der Beschwerdeführenden, dass der Projektträger im Falle einer 

Wasserverschmutzung die damit verbundenen Kosten tragen wird.196 

Strahlung 

4.1.23 Laut der vorläufigen UVP vom Juni 2023 wird das Projekt keine nichtionisierende Strahlung 

verursachen.197 

Boden 

4.1.24 Das Projekt kann zu einer Bodenverschlechterung führen, und zwar durch 

(i) Bodenversiegelung im Zuge des Baus von Windrädern, Zufahrtsstraßen und Stromleitungen 

und (ii) eine mögliche Bodenverschmutzung durch austretendes Öl.198 

4.1.25 Erstens: Eine Beurteilung der Auswirkung des Projekts auf den Boden wurde durchgeführt. Die 

vorläufige UVP vom Juni 2023 stellt Folgendes fest: (i) Die Bodenversiegelung wird aufgrund 

der kleinen betroffenen Fläche minimal sein, und (ii) obwohl eine Bodenverschmutzung 

unwahrscheinlich ist, nennt die UVP verschiedene Maßnahmen für eine weitere Minimierung 

(Entfernung des kontaminiertem Bodens).199 Der USVP-Entwurf vom August 2023 (i) beurteilt 

außerdem die Auswirkungen des Projekts auf den Boden,200 (ii) sieht Mitigationsmaßnahmen 

vor (z. B. die Errichtung errosionshemmender Strukturen)201 und (iii) kommt zu dem Schluss, 

dass das Projekt die weitere Nutzung der Grundstücke im jetzigen Umfang und zum jetzigen 

Zweck nicht behindert.202  

4.1.26 Zweitens: Es wurden spezifische Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die auf das 

Projekt anwendbaren Standards nicht verletzt werden. Der ESAP vom Mai 2025 verlangt zum 

Beispiel die Ausarbeitung und Umsetzung eines Materialmanagementplans, der unter anderem 

spezifische Anforderungen für das Bodenmanagement enthalten dürfte.203 

4.1.27 Drittens: Das Ministerium für Umwelt und Tourismus der FBiH teilte der Beschwerdeführenden 

auf deren Anfrage hin im August 2023 mit, dass die Weidehaltung von Nutztieren in der Nähe 

der Windräder möglich sein wird. 

Luft 

 
194 Urteil Kantonsgericht Sarajevo Nr. 09 0 U 046147 24 U vom 2. Oktober 2024 – Das Urteil ist nicht anfechtbar. Lediglich ein 
außerordentliches Überprüfungsverfahren kann gegen das Urteil angestrengt werden. 
195 Urteil des Obersten Gerichts der FBiH, Nr. 09 0 U 046147 24 Uvp. 
196 In Einklang mit Artikel 94 des Wassergesetzes der FBiH. 
197 Abschnitt A2.4 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
198 Abschnitt A2.4 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
199 Abschnitt A2.4 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. Übersicht über den dauerhaften Flächenverbrauch des Projekts: Vgl. 
Tabelle 3 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
200 Abschnitt 5.2.4 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
201 Abschnitt 6 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
202 Abschnitt 5.3.5 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
203 Abschnitt 3.4 des ESAP vom Mai 2025. 
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4.1.28 Allgemeiner betrachtet wird das Projekt die Luftqualität verbessern, weil weniger Strom aus 

Kohle erzeugt werden muss. Während des Projektbetriebs werden keine Auswirkungen auf die 

lokale Luftqualität erwartet, aber eine gewisse Beeinträchtigung in der Bauphase lässt sich 

infolge des erhöhten Verkehrsaufkommens und der Bauarbeiten nicht vermeiden.204  

4.1.29 Erstens: Eine Beurteilung der Auswirkung des Projekts auf die Luftqualität wurde durchgeführt. 

Die vorläufige UVP vom Juni 2023 (i) gibt einen Überblick über Mitigationsmaßnahmen (z. B. 

gegebenenfalls Besprühen des Baumaterials während der Bauarbeiten, um Staubentwicklung 

zu verhindern) und (ii) kommt zu dem Schluss, dass die Auswirkungen auf die Luftqualität 

vernachlässigbar sind.205 Der USVP-Entwurf vom August 2023 (i) gibt einen Überblick über die 

Ausgangssituation,206 (ii) beurteilt die Auswirkungen des Projekts auf die Luftqualität während 

Bau, Betrieb und Stilllegung (z. B. Staub in der Bauphase)207 und (iii) sieht 

Mitigationsmaßnahmen vor (z. B. Minimierung der Abgasemissionen von Maschinen).208 

4.1.30 Zweitens: Es wurden spezifische Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die auf das 

Projekt anwendbaren Standards nicht verletzt werden. Der ESAP vom Mai 2025 verlangt zum 

Beispiel, dass die Maßnahmen zum Schutz der Luft in den ESMMP für das Projekt 

aufgenommen werden (vgl. Absatz 4.1.3).209 

Abfall 

4.1.31 In der Bauphase des Projekts wird etwas Abfall anfallen.  

4.1.32 Erstens: Eine Beurteilung der Auswirkung des Projekts hinsichtlich eines erhöhten 

Abfallaufkommens wurde durchgeführt. Die vorläufige UVP vom Juni 2023 stellt fest, dass in 

der Bauphase des Projekts (i) Bauabfall, (ii) Siedlungsabfälle und (iii) gefährlicher Abfall (Öle) 

anfallen werden, das Projekt in der Betriebsphase jedoch keine Abfälle erzeugt.210 Der USVP-

Entwurf vom August 2023 (i) gibt einen Überblick, welche Abfälle entstehen können, und 

(ii) kommt zu dem Schluss, dass keine großen Abfallmengen zu erwarten sind.211 In der 

Bauphase wird beispielsweise am ehesten Abfall in Form von Bodenaushub, gemischten 

Siedlungsabfällen (wegen der Arbeitskräfte am Standort) und Metallabfällen anfallen, weil 

hauptsächlich mit Metall gearbeitet wird.212  

4.1.33 Zweitens: Es wurden spezifische Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass der 

Projektträger angemessen mit den Abfällen umgeht. In der Entscheidung über Nichterfordernis 

vom August 2023 sind Maßnahmen vorgesehen, um Abfall entsprechend dem 

Abfallmanagementplan des Projekts zu reduzieren und zu managen (z. B. Übergabe an 

zertifizierte Unternehmen).213 Darüber hinaus verlangt der ESAP vom Mai 2025 beispielsweise, 

dass Pläne für das Management von Abfall und gefährlichen Stoffen erstellt werden.214 Ein 

Abfallwirtschaftsplan wurde im Rahmen des USVP-Entwurfs vom August 2023 erstellt.215 

 
204 Abschnitt A2.4 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
205 Abschnitt A2.4 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
206 Abschnitt 4.17 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
207 Abschnitt 5.2.2 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
208 Abschnitt 6 des USVP-Entwurfs vom August 2023.  
209 Abschnitt 3.0 des ESAP vom Mai 2025. 
210 Abschnitt A2.4 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
211 Abschnitt 5.2.1 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
212 Abschnitt 5.2.1 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
213 S. 7, 8 und 11 der Entscheidung über Nichterfordernis vom August 2023 (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023). 
214 Abschnitt 3.1 des ESAP vom Mai 2025. 
215 Anlage 5 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
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Flora und Fauna 

4.1.34 Windparks können Auswirkungen auf Flora und Fauna haben. Für den Bau des Projekts 

müssen beispielsweise auf einer Fläche von 2,25 Hektar Bäume gefällt werden,216 und der 

Betrieb des Windparks kann zum Tod von Vögeln und Fledermäusen führen, wenn diese mit 

den Windrädern kollidieren.217  

4.1.35 Erstens: Eine Beurteilung der Auswirkung des Projekts auf Flora und Fauna wurde 

durchgeführt. Die vorläufige UVP vom Juni 2023 enthält (i) eine Studie zur Ausgangslage 

hinsichtlich Vögeln und Fledermäusen218 und (ii) eine Auflistung der Tier- und Pflanzenarten im 

Einflussbereich des Projekts.219 In der vorläufigen UVP werden die Projektauswirkungen auf 

Vögel und Fledermäuse als sehr gering angegeben.220 Der USVP-Entwurf vom August 2023 

bietet einen detaillierteren Überblick über die am Projektstandort vorhandene Flora und 

Fauna221 und liefert eine Übersicht über die Projektauswirkungen.222 Für (i) die Flora werden 

die Auswirkungen als gering angegeben, für (ii) Vögel als vernachlässigbar bis mittelschwer 

und für (iii) Fledermäuse als moderat bis erheblich.223 Die detaillierte Untersuchung von Flora 

und Fauna wurde von April bis August 2023 durchgeführt und mündete in dem CHA-Entwurf, 

den der Projektträger im November 2023 erstellte.224 Die CHA enthält die Beurteilung der 

Projektauswirkungen auf die relevante Flora und Fauna.225 

4.1.36 Zweitens: Es wurden spezifische Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass das Projekt 

keine signifikanten Auswirkungen auf Flora und Fauna hat. Beispiele: 

• Die Entscheidung über Nichterfordernis vom August 2023 verlangt (i) eine Aufforstung an 

einem anderen Standort, (ii) die Verpflanzung geschützter Pflanzen, (iii) den Anstrich der 

Flügel der Windkraftanlagen, um Kollisionen mit Vögeln zu minimieren, und (iv) ein 

zweijähriges Monitoring der Projektauswirkungen auf Vögel und Fledermäuse.226  

• Die Entscheidung der zuständigen Behörde227 vom November 2023 über die Rodung eines 

Waldgebiets von 35,51 Hektar228 (bestehend aus (i) einer mit Bäumen bewachsenen 

Fläche und (ii) anderen Flächen, z. B. Weideland229) verlangt eine Aufforstung ent-

sprechend der gerodeten Fläche.230 Der Projektträger bestätigte, dass 2,25 Hektar der mit 

Bäumen bewachsenen Fläche gerodet werden sollen.231  

• Der USVP-Entwurf vom August 2023 gibt einen Überblick über Mitigationsmaßnahmen 

(z. B. die Verwendung neuer Windradmodelle, die für Vögel besser sichtbar sind)232 und 

legt fest, dass über einen Zeitraum von zwei Jahren nach der Projektdurchführung 

 
216 Abschnitt A1.2 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. Nach Angaben des Projektträgers wurden für die Projektdurchführung 
35,5 Hektar Wald und Weideland in Bauland umgewandelt. 
217 Tabelle 5-1, Leitfaden 2020 der Europäischen Kommission zu Windkraftprojekten und den Naturschutzvorschriften der EU, 
hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
218 Auf Basis eines 12-monatigen Monitoring-Zeitraums.  
219 Abschnitt A2.1 und Anhang 3 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
220 Abschnitt 6 von Anhang 3 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
221 Abschnitte 4.8–4.13 und Anlage 2 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
222 Abschnitt 5.2.7 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
223 Abschnitte 5.3.11 und 5.3.12 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
224 Abschnitt 4.8 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
225 Abschnitte 3, 5, 6 und 7 des CHA-Entwurfs vom November 2023. 
226 Die Verpflanzung ist in Zusammenarbeit mit dem Forstverband des Kantons West-Herzegowina durchzuführen. Das 
Monitoring sollte entsprechend den Monitoring-Methoden von Scottish National Heritage (2017) und EUROBATS erfolgen – 
Abschnitt 2 der Entscheidung über Nichterfordernis (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023). 
227 Wirtschaftsministerium des Kantons West-Herzegowina. 
228 Entscheidung Nr. 05-05-26-1807/23. 
229 Artikel 4 Absatz 3 Waldgesetz des Kantons West-Herzegowina (Amtsblatt des Kantons West-Herzegowina, Nr. 8/2013 und 
11/2017).   
230 Entscheidung Nr. 05-05-26-1807/23. 
231 Abschnitt A1.2 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
232 Abschnitt 6 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 

https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/2b08de80-5ad4-11eb-b59f-01aa75ed71a1
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Untersuchungen der Flora und Fauna durchgeführt werden, um einen vollen Einblick in die 

Projektauswirkungen auf Vögel und Fledermäuse zu erhalten.233   

• Der Entwurf des Biodiversitätsmanagementplans234 (BMP) vom Oktober 2024 enthält 

spezifische Mitigationsmaßnahmen, die während der Projektdurchführung zum Schutz der 

Arten umzusetzen sind, sowie Monitoring- und Evaluierungsmaßnahmen.235 Aktuell 

befindet sich der BMP noch im Entwurfsstadium. Nach seiner Fertigstellung wird er (i) der 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht, (ii) bei einer öffentlichen Anhörung vorgestellt sowie 

(iii) je nach eingegangenen Stellungnahmen angepasst,236 und (iv) der Projektträger muss 

sich an den BMP halten. 

4.1.37 Drittens: Im Rahmen des Konsultationsverfahrens im Dezember 2023 für die städtebauliche 

Genehmigung teilte die Beschwerdeführende der zuständigen Behörde mit, dass das Projekt 

aus ihrer Sicht aufgrund der erforderlichen Waldrodung negative Auswirkungen auf Flora und 

Fauna haben wird.237 Unter anderem, weil das gerodete Waldgebiet kompensiert wird,238 

stimmte die zuständige Behörde der Stellungnahme der Beschwerdeführenden nicht zu und 

erteilte im Januar 2024 die städtebauliche Genehmigung. In dem von der Beschwerde-

führenden anschließend gegen die städtebauliche Genehmigung vom Januar 2024 ange-

strengten Gerichtsverfahren, in dem die Waldrodung vorgebracht wurde, bestätigte das 

erstinstanzliche Gericht die Genehmigung mit der Begründung, dass sie in Einklang mit den 

einschlägigen Rechtsvorschriften erlassen wurde und den Sachverhalt korrekt darstellt.239 Im 

zweitinstanzlichen Verfahren, das die Beschwerdeführende angestrengt hatte, befasste sich 

das Gericht nicht mit diesem Sachverhalt.240 Für weitere Informationen zum Urteil des 

zweitinstanzlichen Gerichts siehe Kasten 2. 

4.1.38 Viertens: Die Auswirkungen des Projekts auf Flora und Fauna wurden in der öffentlichen 

Anhörung zum Projekt vom Oktober 2023 mit der Öffentlichkeit diskutiert (vgl. Absatz 4.2.6). 

Die Öffentlichkeit wurde zum Beispiel darüber informiert, dass der Projektträger Studien erstellt 

hatte, um die Ausgangssituation hinsichtlich Vögeln und Fledermäusen sowie der Biodiversität 

zu ermitteln. Der Projektträger beantwortete des Weiteren Fragen der Beschwerdeführenden 

zur Fläche, auf der Bäume gefällt werden, und zum Schutz von Tieren. 

Schutzgebiete 

4.1.39 Das Projekt wird angrenzend an den bestehenden Naturpark Blidinje241 und teilweise im 

potenziellen Natura-2000-Gebiet Prenj-Čvrsnica-Čabulja242 durchgeführt, das den Naturpark 

Blidinje umfasst. Duvanjsko polje ist ein weiteres potenzielles Natura-2000-Gebiet in der Nähe 

des Projekts. Wenngleich diese Gebiete nicht offiziell als Natura-2000-Gebiete ausgewiesen 

sind, liegen für beide die Auflistung und die Beurteilung (i) der Lebensraumtypen und (ii) der 

Arten vor.243  

 
233 Abschnitt 4.9.1.1 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
234 Der BMP-Entwurf vom Oktober 2024 wurde auf Basis der CHA und des Baseline-Berichts zur Biodiversität erstellt. 
235 Abschnitte 3, 5 und 6 des BMP-Entwurfs vom Oktober 2024. 
236 Abschnitt 2.1 des ESAP vom Mai 2025. 
237 Städtebauliche Genehmigung Nr. UP1-03-19-2-262/23. 
238 Städtebauliche Genehmigung Nr. UP1-03-19-2-262/23 vom Januar 2024. 
239 Urteil Kantonsgericht Sarajevo Nr. 09 0 U 046147 24 U vom 2. Oktober 2024 – Das Urteil ist nicht anfechtbar. Lediglich ein 
außerordentliches Überprüfungsverfahren kann gegen das Urteil angestrengt werden.  
240 Urteil des Obersten Gerichts der FBiH, Nr. 09 0 U 046147 24 Uvp. 
241 Abschnitte A1.2, A2.1 und B1.3.d der vorläufigen UVP vom Juni 2023; Abschnitt 4.15.1 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 

Hinweis: Wenn ein Teil des Projekts als innerhalb des Naturparks gelegen erachtet würde, wäre dies in Schutzzone 3 des 
Naturparks Blidinje. In dieser Zone ist die Raumnutzung laut Managementplan des Naturparks Blidinje gemäß den Grundsätzen 
einer nachhaltigen Entwicklung zulässig, sofern der Zweck und die Ziele des Schutzgebiets nicht beeinträchtigt werden – 
Abschnitt 5 des CHA-Entwurfs vom November 2023. 
242 Abbildung 89 des USVP-Entwurfs vom August 2023, potenzielles Natura-2000-Gebiet Prenj-Čvrsnica-Čabulja (BA8300064). 
243 Die Natura-2000-Standard-Datenbogen für die potenziellen Natura-2000-Gebiete Prenj-Čvrsnica-Čabulja (BA8300064) und 
Duvanjsko polje (BA8300022) sind hier abrufbar, abgerufen am 14. Juli 2025.  

https://fmoit.gov.ba/okolis/zastita-prirode/popis-natura-2000-federacije-bih/
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4.1.40 Erstens: Eine Beurteilung der Auswirkung des Projekts auf Schutzgebiete wurde durchgeführt. 

Die vorläufige UVP vom Juni 2023 stellt fest, dass das Projekt keine Auswirkungen auf den 

Naturpark Blidinje haben wird,244 und nimmt keinen Bezug auf das potenzielle Natura-2000-

Gebiet Prenj-Čvrsnica-Čabulja. Der von der EIB verlangte USVP-Entwurf vom August 2023 

geht davon aus, dass das Projekt (i) mittelschwere bis geringe Auswirkungen auf den Naturpark 

Blidinje und (ii) geringe bis vernachlässigbare Auswirkungen auf das potenzielle Natura-2000-

Gebiet Prenj-Čvrsnica-Čabulja haben wird.245  

Abbildung 1 – Projektstandort und potenzielle Natura-2000-Gebiete246 

4.1.41 Der CHA-Entwurf vom November 2023 beurteilt die Auswirkungen des Projekts auf die 

potenziellen Natura-2000-Gebiete unter Berücksichtigung ihrer Lebensraumtypen und Arten.247 

Beispielsweise wurde im CHA-Entwurf vom November 2023 festgestellt, dass das Projekt 

0,8 Hektar des Lebensraumtyps 95A0 beeinträchtigen wird – er kommt im Natura-2000-Gebiet 

Prenj-Čvrsnica-Čabulja vor.248  

4.1.42 Zweitens: Es wurden spezifische Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass das Projekt 

keine signifikanten Auswirkungen auf Schutzgebiete hat (einschließlich auf den 

Lebensraumtyp 95A0 im Gebiet Prenj-Čvrsnica-Čabulja): 

• Der ESAP vom Mai 2025 enthält unter anderem die Anforderung, dass ein BMP zu

entwickeln, zu pflegen und einzuführen ist, in dem die entsprechende Mitigationsstrategie

dargelegt wird. Die Ergebnisse sollen in die USVP und in den ESMMP des Projekts

integriert werden.249

• Der USVP-Entwurf vom August 2023 enthält Mitigationsmaßnahmen in Bezug auf Lebens-

räume,250 und der vom Auftragnehmer bestellte Umweltbeauftragte ist für die Umsetzung

der Maßnahmen aus der USVP, dem ESAP und den Genehmigungen verantwortlich.251

244 Abschnitte A2.1 und B1.3.d der vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
245 Abschnitt 5.2.8 des USVP-Entwurfs vom August 2023. Formell hat die FBiH die Liste potenzieller Natura-2000-Gebiete nicht 
angenommen – SWD(2023) 691 2023, Kapitel 27 Umwelt und Klimawandel. Bericht der Europäischen Kommission über Bosnien 
und Herzegowina, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
246 Abbildung 70 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
247 Abschnitte 3, 5 und 6 des CHA-Entwurfs vom November 2023. 
248 Vgl. Abschnitt 3.1 des Natura-2000-Standard-Datenbogens für das potenzielle Natura-2000-Gebiet Prenj-Čvrsnica-Čabulja 
(BA8300064) abrufbar. 
249 Abschnitt 4.7 des ESAP vom Mai 2025. 
250 Abschnitt 6 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
251 Abschnitt 7 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023SC0691
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• Der CHA-Entwurf vom November 2023 enthält Maßnahmen zur Minderung der 

Auswirkungen des Projekts auf Lebensräume. So soll der vom Projekt betroffene 

Lebensraumtyp 95A0 beispielsweise revitalisiert werden.252  

• Der BMP-Entwurf vom Oktober 2024 umfasst zusätzliche spezifische Anforderungen für 

Schutzgebiete über alle Projektphasen hinweg (Vermeidungsmaßnahmen, Minimierungs-

maßnahmen, Maßnahmen zur Wiederherstellung von Natura-2000-Lebensräumen – vom 

Bau bis zur Stilllegung, einschließlich Monitoring).253  

 

Stilllegung  

4.1.43 Die Stilllegung zählt zu den Projektphasen, in denen Onshore-Windkraftanlagen Auswirkungen 

haben können.254 Die geschätzte Nutzungsdauer des Windparks beträgt 20 Jahre.255 Für seine 

Stilllegung muss der Projektträger eine Genehmigung einholen und das Gelände in seinen 

ursprünglichen Zustand zurückversetzen.256   

4.1.44 Erstens: Eine Beurteilung der möglichen Auswirkungen der Stilllegung wurde durchgeführt. Der 

USVP-Entwurf vom August 2023 bietet beispielsweise einen Überblick über (i) das 

Stilllegungsverfahren und (ii) die erwarteten Auswirkungen bei Stilllegung.257  

4.1.45 Zweitens: Es wurden bestimmte Maßnahmen ergriffen, um eine ordnungsgemäße Durchfüh-

rung der Stilllegung sicherzustellen. Beispiele:  

• Die Entscheidung über Nichterfordernis vom August 2023 verlangt, dass der 

Projektstandort in seinen regulären Umweltzustand zurückversetzt wird.258 

• Der BMP-Entwurf vom Oktober 2024 enthält Mitigationsmaßnahmen, um Lebensräume 

und Arten bei der Stilllegung zu schützen.259  

• Weitere Informationen zur Stilllegung wird der ESMMP enthalten (vgl. Absatz 4.1.3).260 

 

 

Verantwortlichkeiten der EIB 

4.1.46 Die EIB hat ihre Projektprüfung durchgeführt (vgl. Absatz 3.3.2, er enthält eine Beschreibung 

der entsprechenden EIB-Verantwortlichkeiten).  

4.1.47 Erstens: Die EIB prüfte die relevanten Informationen, die vom Projektträger bereitgestellt 

wurden, und forderte zusätzliche Informationen an (vgl. Absatz 4.1.49). So nahm die EIB 

beispielsweise das auf Ebene der FBiH durchgeführte UVP-Verfahren zur Kenntnis. Die EIB 

registrierte, dass der Projektträger die vorläufige UVP erstellte und die zuständigen Behörden 

in der FBiH für das Projekt eine Entscheidung über Nichterfordernis erließen.261 Weiterhin 

registrierte die EIB, dass die Entscheidung über Nichterfordernis Maßnahmen vorsieht, unter 

anderem in Bezug auf (i) die Lärmbelastung, (ii) den periodischen Schattenwurf und (iii) die 

Flora und Fauna.262 Die EIB nahm zur Kenntnis, dass die zuständige Behörde zu dem Schluss 

 
252 Tabelle 23 des CHA-Entwurfs vom November 2023. 
253 Abschnitte 3–5 des BMP-Entwurfs vom September 2024. 
254 Abschnitt 5.1.1, Leitfaden 2020 der Europäischen Kommission zu Windkraftprojekten und den Naturschutzvorschriften der 
EU, hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
255 Abschnitt 2.6 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
256 Abschnitt 2.7 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
257 Abschnitte 2.6 und 5.4 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
258 S. 11 der Entscheidung über Nichterfordernis (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023). 
259 Abschnitt 5.4 des BMP-Entwurfs vom Oktober 2024. 
260 Anforderung 1.4 des ESAP vom Mai 2025. 
261 ESDS. 
262 ESDS. 

https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/2b08de80-5ad4-11eb-b59f-01aa75ed71a1
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kam, das Projekt habe nach Ergreifen der Mitigationsmaßnahmen keine signifikanten negativen 

Rest-Umweltauswirkungen, die verbleiben.263    

4.1.48 Zweitens: Die EIB analysierte den Länderkontext. Dabei stellte sie beispielsweise fest, dass die 

UVP-Richtlinie in der FBiH offenbar umgesetzt ist. Außerdem registrierte die EIB, dass die 

Naturschutzrichtlinien (Habitat-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG)264) in der 

FBiH nicht umgesetzt sind und dass die potenziellen Natura-2000-Gebiete nicht als solche aus-

gewiesen sind. Der zwischen dem Projektträger und der EIB vereinbarte USVP-Entwurf vom 

August 2023 (vgl. Absatz 4.1.49) enthält eine Gap-Analyse zu den Unterschieden zwischen der 

Gesetzgebung der FBiH und der EU-Gesetzgebung, auf der die EIB-Standards basieren.265 

4.1.49 Drittens: Angesichts der festgestellten Umwelt- und Sozialrisiken266 vereinbarte die EIB mit dem 

Projektträger die Erstellung einer USVP, und sie verlangte zusätzliche Beurteilungen, um die 

Projektübereinstimmung mit den EIB-Standards267 sicherzustellen (z. B. CHA und BMP) – vgl. 

Absätze 4.1.2 und 4.1.36. Im Wissen um den Umsetzungsstatus des EU-Rechts in BiH (vgl. 

Absatz 4.1.48) und die potenziellen Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete (vgl. 

Absatz 4.1.40) forderte die EIB den Projektträger beispielsweise auf, zusätzliche Beurteilungen 

(darunter den BMP) durchzuführen.268 Die EIB nahm zum USVP-, CHA- und BMP-Entwurf 

Stellung. 

4.1.50 Viertens: Die EIB vertrat die Auffassung, dass die Nichtangabe einer Risikokategorie für dieses 

Projekt keinen wesentlichen Einfluss auf ihre Projektprüfung oder auf die Finanzierungs-

entscheidung hatte.269 Angesichts der festgestellten Umwelt- und Sozialrisiken vereinbarte die 

EIB mit dem Projektträger wie oben erwähnt die Erstellung einer USVP und verlangte zusätz-

liche Beurteilungen (vgl. Absatz 4.1.49), dabei verwies sie auf folgende Punkte: (i) Lärmbe-

lastung, (ii) periodischer Schattenwurf, (iii) Wasser, (iv) Luft, (v) Abfall sowie (vi) Flora und 

Fauna.270 Die Tatsache, dass keine förmliche Risikokategorie für das Projekt angegeben 

wurde, hinderte die EIB nicht daran, Maßnahmen zu fordern, die eine angemessene Mitigation 

der Projektauswirkungen sicherstellen (vgl. Absätze 4.1.52 und 4.1.53). 

4.1.51 Fünftens: Die EIB nahm die Erkenntnisse der relevanten Beurteilungen zur Kenntnis. 

Beispielsweise registrierte sie Folgendes hinsichtlich der Projektauswirkungen auf Flora und 

Fauna sowie Schutzgebiete: 

• Die Vorplanung wurde angepasst, um die Auswirkungen des Projekts zu minimieren.271

• Zwischen 2021 und 2022 wurden Untersuchungen durchgeführt, um die Ausgangssituation

für Vögel und Fledermäuse zu ermitteln.272

• Das Projekt grenzt an den Naturpark Blidinje an, der sich mit dem potenziellen Natura-

2000-Gebiet Prenj-Čvrsnica-Čabulja überlappen würde.273

263 ESDS. 
264 Die Richtlinie 2009/147/C über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) hat den Schutz, die 
Bewirtschaftung und die Regulierung bestimmter Arten zum Ziel und regelt ihre Nutzung. Die Richtlinie ist hier abrufbar, 
abgerufen am 20. Januar 2025.  
265 Anlage 1 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
266 S. 2 der Antwort der EIB vom 11. Oktober 2024 auf den Antrag auf interne Überprüfung von CEE Bankwatch Network, hier 
abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. 
267 ESDS. 
268 ESDS. 
269 S. 8 der Antwort der EIB vom 11. Oktober 2024 auf den Antrag auf interne Überprüfung von CEE Bankwatch Network, hier 
abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025. Hinweis: Die Risikokategorisierung wird aus Sicht der EIB systematisch umgesetzt 
werden, sobald die Verfahren der EIB für die ökologische und soziale Sorgfaltsprüfung fertiggestellt sind. Die im öffentlichen 
Register auf der Website der Bank veröffentlichten ESDS enthalten nach Fertigstellung dieser Verfahren die Risikokategorie. 
270 ESDS. 
271 ESDS. 
272 ESDS. 
273 ESDS. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0147-20190626
https://www.eib.org/files/documents/governing-bodies/letter-to-bankwatch-irr-poklecani-wind-farm-2024-10-11.pdf
https://www.eib.org/files/documents/governing-bodies/letter-to-bankwatch-irr-poklecani-wind-farm-2024-10-11.pdf
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4.1.52 Die EIB berücksichtigte die Ergebnisse der verschiedenen Beurteilungen im ESAP vom Mai 

2025. Der ESAP ist dem von EIB und BiH unterzeichneten Finanzierungsvertrag beigefügt und 

enthält spezifische umzusetzende Maßnahmen (vgl. Absatz 4.1.3). Unter anderem verlangt der 

ESAP vom Mai 2025 Folgendes: 

• Der Projektdurchführungsberater (PIC)274 muss (i) eine kritische Prüfung und Gap-Analyse 

der USVP- und CHA-Entwürfe durchführen (vgl. Absatz 4.1.2), um etwaige Unzulänglich-

keiten im Vergleich mit den EIB-Standards zu ermitteln und zu beheben,275 sowie (ii) den 

Projektträger bei der Erstellung des verlangten ESMMP unterstützen (vgl. Absatz 4.1.3).  

• Der Projektträger muss (i) die USVP- und CHA-Entwürfe (vgl. Absatz 4.1.2) weiter 

aktualisieren, um die Ergebnisse weiterer Studien oder Anforderungen zu berücksichtigen 

und die Einhaltung aller Genehmigungen und Autorisierungen sicherzustellen,276 

außerdem muss er (ii) der EIB regelmäßig Berichte über die Umsetzung von ESAP und 

ESMMP und über die Einhaltung der EIB-Standards vorlegen.277 

• Die vom Projektträger beauftragten Sachverständigen müssen, falls erforderlich, (i) die 

Ergebnisse des Vogel- und Fledermaus-Monitorings beurteilen und Änderungen für den 

Betrieb der Windkraftanlagen empfehlen, sowie (ii) eine Beurteilung der in den potenziellen 

Natura-2000-Gebieten vorhandenen Lebensräume durchführen und dadurch sicherstellen, 

dass kein Nettoverlust für die Biodiversität entsteht bzw. eine positive Nettoauswirkung 

erzielt wird.278 

4.1.53 Sechstens: Die EIB führte spezifische Vorabbedingungen für die EIB-Finanzierung des Projekts 

– zusätzlich zur Fertigstellung des ESAP zur Zufriedenheit der Bank – auf.279 Sie verpflichten 

den Projektträger dazu, die Projektleistung weiter zu verbessern. Beispielsweise verlangt die 

EIB vom Projektträger, vor der Bauausführung Biodiversitätsstudien durchzuführen, um genau 

zu untersuchen, ob Gebiete mit hohem Biodiversitätswert durch das Projekt beeinträchtigt 

werden könnten.280 Darüber hinaus muss der BMP (vgl. Absätze 4.1.36 und 4.1.42) eine 

Mitigationsstrategie enthalten, um die entsprechenden Ziele zum Schutz der Biodiversität vor 

der ersten Auszahlung zu erreichen.281 Die EIB machte die Auszahlung aller Tranchen davon 

abhängig, dass sie einen (in Form und Inhalt für die Bank zufriedenstellenden) Bericht mit einer 

Beschreibung des ESAP-Umsetzungsstatus sowie die entsprechenden Nachweise über die 

Einhaltung der im ESAP festgelegten Anforderungen durch das Projekt erhalten hat. 

4.1.54 Nach Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags überwacht die EIB, ob die auf das Projekt 

anwendbaren Standards eingehalten werden, einschließlich der Erfüllung der Vorab-

bedingungen. Neben dem Projektträger (vgl. Absatz 4.1.52, Ziffer 2) berichtet auch der Auftrag-

nehmer monatlich und halbjährlich über Umweltaspekte (Wasser, Boden, Flora und Fauna, 

Abfall etc.).282 Der Projektträger ist aufgefordert, einen Umweltbeauftragten zu bestellen, der 

für die Überwachung der Auftragnehmer und die Kommunikation mit den nationalen Behörden 

verantwortlich ist.283 Die EIB verfolgt auch Gerichtsverfahren. Nachdem die EIB beispielsweise 

erfahren hatte, dass die städtebauliche Genehmigung vom zweitinstanzlichen Gericht für 

nichtig erklärt worden war (vgl. Kasten 2), nahm sie an einem Treffen mit dem Projektträger 

teil, um den Sachverhalt zu klären. Die EIB wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass die neue 

 
274 Der PIC verfügt über internationale Erfahrungen im Umwelt- und Sozialbereich, sodass er vor der ersten Auszahlung die 
Projektdurchführung gemäß den Anforderungen der Umwelt- und Sozialstandards der EIB unterstützen kann – ESDS. 
275 Anforderung 1.3 des ESAP vom Mai 2025. 
276 Anforderung 1.1 des ESAP vom Mai 2025. 
277 Anforderung 0.1 des ESAP vom Mai 2025. 
278 Anforderungen 4.1–4.8 des ESAP vom Mai 2025. 
279 Für weitere Informationen über die ökologischen und sozialen Bedingungen für die Finanzierung des Projekts siehe ESDS.  
280 ESDS. 
281 ESDS. 
282 Abschnitt 7 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
283 Abschnitt 7 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
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städtebauliche Genehmigung neu ausgestellt wurde. Die Erteilung der städtebaulichen 

Genehmigung ist eine Voraussetzung dafür, dass die erste Tranche für das Projekt ausgezahlt 

werden kann. Nachdem die EIB erfahren hatte, dass das zweitinstanzliche Gericht das Urteil 

aus erster Instanz in Bezug auf die Entscheidung über Nichterfordernis vom August 2023 für 

nichtig erklärt hatte (vgl. Absatz 4.1.4), hielt sie auch dazu mit dem Projektträger Rücksprache. 

Der Projektträger ist gemäß Finanzierungsvertrag verpflichtet, die einschlägigen 

Umweltgenehmigungen für das Projekt einzuholen und aufrechtzuerhalten (wie z. B. die 

Entscheidung über Nichterfordernis) sowie diese einzuhalten.  

4.2 Vorwurf B – Stakeholder-Dialog 

Einhaltung der auf das Projekt anwendbaren Standards 

4.2.1 Die örtliche Bevölkerung ist seit über zehn Jahren über die Absicht des Projektträgers infor-

miert, das Projekt durchzuführen. In Angriff genommen wurde das Projekt ursprünglich im Jahr 

2010 (vgl. Absatz 1.1.3). Im Jahr 2013 hielt der Projektträger deshalb eine von ihm organisierte 

öffentliche Anhörung zum USVP-Entwurf 2013 für das Projekt ab.284 Darüber hinaus stellte er 

den SEP 2013, in dem die Beschwerdeführende als vom Projekt betroffene Person benannt 

wird, auf seiner Website zur Verfügung.285 2021 fand auf kommunale Initiative hin ein infor-

melles Treffen zwischen dem Projektträger und den Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

sowie interessierten Anwohnerinnen und Anwohnern zu dem Projekt statt.286 In jüngerer Zeit 

wurden die Möglichkeit (i) der öffentlichen Teilnahme am Entscheidungsprozess und (ii) des 

Zugangs zu Gerichten jeweils im Rahmen der Entscheidung der FBiH über die Nichterfordernis 

einer UVP und der Verfahren der städtebaulichen Genehmigung wahrgenommen.  

4.2.2 Entscheidung über Nichterfordernis einer UVP: Im Juni 2023 veröffentlichte die zuständige 

Behörde die vorläufige UVP auf ihrer Website und forderte die Öffentlichkeit auf, innerhalb von 

30 Tagen dazu Stellung zu nehmen.287 Die vorläufige UVP vom Juni 2023 enthielt eine nicht-

technische Zusammenfassung.288 Im August 2023 veröffentlichte die zuständige Behörde den 

Entwurf der Entscheidung über Nichterfordernis auf ihrer Website und forderte die Öffentlichkeit 

auf, innerhalb von acht Tagen dazu Stellung zu nehmen.289 In der Entscheidung ist festge-

halten, dass alle begründeten Stellungnahmen in die Entscheidung aufgenommen wurden.290 

Es gibt keine Belege dafür, dass die Beschwerdeführende an dem Verfahren teilgenommen 

hat. Die endgültige Entscheidung über Nichterfordernis, die mit dem Entwurf fast identisch ist, 

wurde dem Projektträger und mehreren zuständigen Behörden zugesandt, jedoch nicht ver-

öffentlicht.291 Die Öffentlichkeit hätte jedoch Zugang zu der Entscheidung beantragen 

können.292  

4.2.3 Wie in Absatz 4.1.4 beschrieben, läuft vor den nationalen Gerichten derzeit ein Verfahren in 

Bezug auf die Entscheidung über Nichterfordernis vom August 2023. Im März 2024 beantragte 

das Aarhus-Zentrum in BiH die Nichtigerklärung der Entscheidung über Nichterfordernis der 

zuständigen Behörde der FBiH vom August 2023.293 Im November 2024 fällte das 

Kantonsgericht Sarajevo in erster Instanz sein Urteil. Es wies die Vorwürfe des Aarhus-

 
284 Die öffentliche Anhörung fand am 23. September 2013 um 10:30 Uhr in der Ante-Bruno-Bušić-Grundschule in Poklečani statt. 
31 Personen nahmen teil. 
285 Hier abrufbar, abgerufen am 16. Dezember 2024.  
286 Abschnitt 4.2 des SEP-Entwurfs vom Februar 2024. 
287 Vorläufige UVP vom Juni 2023. 
288 Anhang 4 zur vorläufigen UVP vom Juni 2023, hier abrufbar (in kroatischer Sprache), abgerufen am 20. Januar 2025. 
289 Der Entwurf der Entscheidung über Nichterfordernis ist hier abrufbar, abgerufen am 20. Mai 2025.   
290 Erläuternder Abschnitt 3 der Entscheidung über Nichterfordernis Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023. 
291 Entscheidung über Nichterfordernis (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023). 
292 Urteil Kantonsgericht Sarajevo Nr. 09 0 U 046279 24 U vom 26. November 2024.  
293 Entscheidung über Nichterfordernis (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023). 

https://www.ephzhb.ba/wp-content/uploads/2013/09/4.pdf
https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/Zahtjev%20za%20PPUO%20VE%20Poklecani%20za%20uvid.pdf
https://fmoit.gov.ba/javni-uvid-u-nacrt-rjesenja-kojim-se-utvrdjuje-da-za-projekat-izgradnje-vjetroelektrane-poklecani-instalirane-snage-132-mw-opcina-posusje-nije-potrebno-dalje-provodjenje-procjene-u/
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Zentrums in BiH aufgrund der verspäteten Einleitung des Gerichtsverfahrens zurück.294 Gemäß 

dem erstinstanzlichen Urteil hatte das Aarhus-Zentrum in BiH das Gerichtsverfahren 32 Tage 

nach Erhalt der Entscheidung über Nichterfordernis eingeleitet und damit die in der FBiH 

gesetzlich festgelegte 30-Tages-Frist nicht eingehalten. Das Aarhus-Zentrum in BiH ging gegen 

das erstinstanzliche Urteil vom November 2024 vor, und im Februar 2025 hob das Oberste 

Gericht der FBiH in zweiter Instanz das erstinstanzliche Urteil auf und verwies den Fall an das 

erstinstanzliche Gericht zurück, mit der Feststellung, dass die verfahrenstechnischen 

Voraussetzungen erfüllt waren. Das zweitinstanzliche Gericht kam zu dem Schluss, dass die 

Rechtsmittel gegen die Entscheidung über Nichterfordernis tatsächlich innerhalb der 30-Tages-

Frist eingelegt wurden. Das Gerichtsverfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht ist noch 

anhängig, und die Entscheidung über Nichterfordernis ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses 

Berichts immer noch gültig. 

4.2.4 Städtebauliche Genehmigung: Im Dezember 2023 forderte die zuständige Behörde295 die 

Öffentlichkeit auf, die Vorplanung zu dem Projekt innerhalb von 15 Tagen zu prüfen.296 Die 

Beschwerdeführende prüfte die Vorplanung und nahm dazu Stellung (z. B. Auswirkungen auf 

das Grundwasser; Enteignung).297  

4.2.5 Im Februar 2024 klagte die Beschwerdeführende gegen die städtebauliche Genehmigung vom 

Januar 2024 aufgrund der ökologischen und sozialen Auswirkungen des Projekts (z. B. 

Rodung, Lärm, periodischer Schattenwurf, Auswirkungen auf das Grundwasser). Im Oktober 

2024 wies das erstinstanzliche Gericht die Vorwürfe der Beschwerdeführenden in seinem Urteil 

zurück und stellte fest, dass die Entscheidung in Einklang mit den einschlägigen 

Rechtsvorschriften erlassen wurde und den Sachverhalt korrekt darstellt.298 Im zweit-

instanzlichen Verfahren, das die Beschwerdeführende angestrengt hatte, befasste sich das 

Gericht nicht mit diesem Sachverhalt.299 Für weitere Informationen zum Urteil des 

zweitinstanzlichen Gerichts siehe Kasten 2. 

4.2.6 Der Projektträger ging über die Anforderungen der Standards der FBiH hinaus und organisierte 

im Oktober 2023 eine öffentliche Anhörung.300 Dabei informierte er die Öffentlichkeit, dass er 

an der Erstellung mehrerer Dokumente arbeite, etwa des SEP, in Einklang mit den EIB-

Standards.301 Im Rahmen der öffentlichen Anhörung äußerte die Öffentlichkeit (darunter die 

Beschwerdeführende) ihre Ansichten zum Projekt, und der Projektträger ging auf die 

geäußerten Ansichten ein.  

4.2.7 Im Februar 2024 erstellte der Projektträger einen (aktualisierten) SEP-Entwurf. Der SEP-

Entwurf vom Februar 2024 enthält detaillierte Informationen über das Projekt, darunter den 

Standort der Windkraftanlagen und den Umfang des Konzessionsgebiets.302 Er (i) dient als 

Richtschnur für den gesamten Prozess des Stakeholder-Dialogs und wird regelmäßig über-

prüft; (ii) ermittelt relevante Stakeholder, darunter Immobilieneigentümer im Einflussbereich 

 
294 Urteil Kantonsgericht Sarajevo Nr. 09 0 U 046279 24 U vom 26. November 2024 – Das Urteil ist nicht anfechtbar. Lediglich 
ein außerordentliches Überprüfungsverfahren kann gegen das Urteil angestrengt werden.  
295 Ministerium für Raumordnung der FBiH. 
296 Die Aufforderung erfolgte (i) über Lokalzeitungen, (ii) die Website der Behörde und (iii) über ihr Schwarzes Brett – Urteil 
Kantonsgericht Sarajevo Nr. 09 0 U 046147 24 U vom 2. Oktober 2024. Abschnitt 2 des SEP-Entwurfs vom Februar 2024. 
297 Urteil Kantonsgericht Sarajevo Nr. 09 0 U 046147 24 U vom 2. Oktober 2024.  
298 Urteil Kantonsgericht Sarajevo Nr. 09 0 U 046147 24 U vom 2. Oktober 2024 – Das Urteil ist nicht anfechtbar. Lediglich ein 
außerordentliches Überprüfungsverfahren kann gegen das Urteil angestrengt werden.  
299 Urteil des Obersten Gerichts der FBiH, Nr. 09 0 U 046147 24 Uvp. 
300 Laut Informationen des Projektträgers am 16. Oktober 2023 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr in der Grundschule in Rakitno. Die 
Öffentlichkeit wurde auf folgenden Wegen über die öffentliche Anhörung informiert: (i) Mitteilung auf der Website des 
Projektträgers, (ii) Mitteilung auf der Website der Gemeinde Posušje, (iii) Schwarzes Brett der Gemeinde Posušje, (iv) Schwarzes 
Brett der örtlichen Schule in Rakitno, (v) Schwarzes Brett des Dorfs Sutina, (vi) Hausarztpraxis in Rakitno, (vii) Zahnarztpraxis in 
Rakitno, (viii) Lokalzeitung (Večernji list BiH). 
301 Weitere Dokumente: (i) USVP, (ii) CHA, (iii) BMP und (iv) Grunderwerbs- und Entschädigungsplan. 
302 Abschnitt 2 des SEP-Entwurfs vom Februar 2024. 
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des Projekts; (iii) informiert über die Offenlegung von Informationen und (iv) bietet weitere 

Informationen über den Beschwerdemechanismus im Zusammenhang mit dem Projekt.303  

4.2.8 Wie die Entwürfe von USVP, CHA und BMP (Absätze 4.1.2 und 4.1.36) gilt für den SEP: Sobald 

er fertiggestellt ist, wird er: (i) der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt; (ii) in einer öffentlichen 

Anhörung vorgestellt; (iii) je nach eingehenden Stellungnahmen eventuell angepasst;304 

außerdem (iv) muss sich der Projektträger an den Plan halten.  

4.2.9 Der dem Finanzierungsvertrag beigefügte ESAP vom Mai 2025 verpflichtet den Projektträger 

dazu, (i) den SEP zu aktualisieren und umzusetzen; (ii) einen Beschwerdemechanismus für 

PAPs einzurichten; (iii) weitere öffentliche Konsultationen zu dem Projekt, seinen Auswir-

kungen und den ergriffenen Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen durchzuführen 

und (iv) relevante Dokumente zu Umwelt- und Sozialaspekten zur Verfügung zu stellen.305 

Verantwortlichkeiten der EIB 

4.2.10 Zunächst prüfte die EIB die vom Projektträger vorgelegten einschlägigen Informationen und 

forderte weitere Informationen an. Beispielsweise erkundigte sich die EIB über den geplanten 

Stakeholder-Dialog und erhielt Informationen darüber. Die EIB stellte fest, dass ein SEP erstellt 

worden war und dass er aktualisiert werden musste, um den EIB-Standards zu entsprechen.306 

4.2.11 Zweitens analysierte die EIB den Länderkontext. So prüfte sie beispielsweise Informationen 

über die regulatorischen Anforderungen in Bezug auf den Stakeholder-Dialog in der FBiH.307 

Die EIB wurde auch über spezifische nationale Stakeholder-Verfahren informiert (z. B. dass 

das UVP-Screening-Verfahren eine öffentliche Konsultation von 30 Tagen umfasste) (vgl. 

Absatz 4.2.2).  

4.2.12 Drittens prüfte die EIB weitere verfügbare Informationen. So wurde sie darüber informiert, dass 

die Beschwerdeführende im Rahmen des Ausstellungsverfahrens der städtebaulichen 

Genehmigung (i) die einschlägigen Unterlagen (z. B. Projektplanung) eingesehen hat; (ii) dazu 

Stellung genommen hat (wobei ihre Anmerkungen von der zuständigen Behörde zurückge-

wiesen wurden) und (iii) Klage eingereicht hat. Nachdem die EIB erfahren hatte, dass die 

städtebauliche Genehmigung vom zweitinstanzlichen Gericht für nichtig erklärt worden war 

(vgl. Kasten 2), nahm sie an einem Treffen mit dem Projektträger teil, um den Sachverhalt zu 

klären. Die EIB wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass die neue städtebauliche Genehmigung 

neu ausgestellt wurde. Nachdem die EIB darüber informiert wurde, dass das zweitinstanzliche 

Gericht das Urteil aus erster Instanz in Bezug auf die Entscheidung über Nichterfordernis vom 

August 2023 für nichtig erklärt hatte (vgl. Absatz 4.1.4), hielt sie auch zu diesem Sachverhalt 

mit dem Projektträger Rücksprache. Über den Inhalt der Gespräche in der öffentlichen 

Anhörung im Oktober 2023 wurde die EIB ebenfalls informiert. Die EIB nahm zum SEP-Entwurf 

vom Februar 2024 und zum Abschnitt des USVP-Entwurfs vom August 2023 über den 

Stakeholder-Dialog Stellung.  

4.2.13 Darüber hinaus berücksichtigte die EIB die Ergebnisse der Beurteilungen in dem mit dem 

Projektträger vereinbarten ESAP vom Mai 2025. Demnach muss beispielsweise 

• der PIC eine kritische Überprüfung und Gap-Analyse des SEP durchführen, um etwaige

Unzulänglichkeiten im Vergleich mit den EIB-Standards zu ermitteln und zu beheben.308

303 Abschnitte 1, 4(8), 5, 6 und 7 des SEP-Entwurfs vom Februar 2024. 
304 Abschnitt 6 des SEP-Entwurfs vom Februar 2024 und Abschnitt 2.1 des ESAP vom Mai 2025. 
305 Anforderung 2.1 des ESAP vom Mai 2025. 
306 Die EIB ermittelte folgende Lücken: (i) Erstellung eines SEP; (ii) Protokollführung über Beziehungen zur Öffentlichkeit, 
Veröffentlichungstermine von Entscheidungen, Protokolle zu Versammlungen und öffentlichen Anhörungen und (iii) Einrichtung 
eines Beschwerdemechanismus – Abschnitt 3 des SEP-Entwurfs vom Februar 2024. 
307 Abschnitt 3 des SEP-Entwurfs vom Februar 2024. 
308 Anforderung 1.3 des ESAP vom Mai 2025. 
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• der Projektträger den SEP weiter aktualisieren, um den Ergebnissen weiterer Studien oder

Anforderungen Rechnung zu tragen und die Einhaltung aller Genehmigungen und

Autorisierungen sicherzustellen.309

4.2.14 Schließlich führte die EIB spezifische Verpflichtungen und Vorabbedingungen für die EIB-

Finanzierung des Projekts auf,310 die den Projektträger dazu verpflichteten, die Projektleistung 

weiter zu verbessern. Zum Beispiel:  

• Vorlage eines aktualisierten SEP durch den Projektträger, einschließlich eines projekt-

weiten Beschwerdemechanismus vor der ersten Auszahlung

• Beibringung zufriedenstellender Nachweise über die Umsetzung der im SEP

vorgesehenen Mitigations- und Monitoringmaßnahmen, einschließlich des Beschwerde-

mechanismus für das Projekt311

4.2.15 Nach Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags überwacht die EIB, ob die auf das Projekt 

anwendbaren Standards eingehalten werden, einschließlich der Erfüllung der Vorabbe-

dingungen. So überwacht die EIB beispielsweise Entwicklungen in Bezug auf die einschlägigen 

Gerichtsverfahren vor nationalen Gerichten (vgl. Absatz 4.2.12). Darüber hinaus ist der 

Projektträger gemäß dem Finanzierungsvertrag verpflichtet, die einschlägigen Umwelt-

genehmigungen für das Projekt einzuholen und aufrechtzuerhalten (z. B. die Entscheidung 

über Nichterfordernis) sowie diese einzuhalten. Der Projektträger ist verpflichtet, die EIB über 

jede Aussetzung, jeden Widerruf oder jede wesentliche Änderung einer Umweltgenehmigung 

(z. B. Entscheidung über Nichterfordernis) sowie über anhängige Verfahren gegen das Projekt 

zu unterrichten (vgl. Absatz 4.1.4).  

4.3 Vorwurf C – Klimawandel 

Einhaltung der auf das Projekt anwendbaren Standards 

4.3.1 Das Projekt wird dazu beitragen, dass BiH seine Klimaziele erreicht. Im Rahmen des Projekts 

wird die bereits in Bosnien und Herzegowina installierte Windkraftleistung von 136 MW 

(vgl. Absatz 3.2.10) um 132 MW aufgestockt (vgl. Absatz 1.1.2), womit das Land seinem Ziel 

von 600 MW bis 2030 näher kommt (vgl. Absatz 3.2.10). 

4.3.2 Das Projekt wird gewisse Klimaauswirkungen haben. Laut der vorläufigen UVP vom Juni 2023 

sind (i) die Rodung von Wald und (ii) der Bau und die Installation von Windkraftanlagen die 

größten Klimaauswirkungen des Projekts.312 Zudem kommt in den Schaltanlagen der 

Windkraftanlagen möglicherweise SF6 zum Einsatz, eines der stärksten Treibhausgase.313 SF6 

wird durch Leckagen in die Atmosphäre freigesetzt.314 Schätzungen zufolge ist im Zeitraum 

2013–2019 eine Menge von 900 Kilogramm SF6 aus den 100 000 Windkraftanlagen in Europa 

entwichen. Das entspricht etwa 0,001 Prozent der durch die Windenergie jedes Jahr 

vermiedenen Gesamtemissionen.315 

4.3.3 Insgesamt wird geschätzt, dass das Projekt die relativen CO2-Emissionen um 368 Kilotonnen 

pro Jahr verringern wird; das entspricht der Menge an CO2, die 16,7 Millionen Bäume in einem 

Jahr absorbieren. Wie in der vorläufigen UVP vom Juni 2023 festgestellt, handelt es sich bei 

309 Anforderung 1.1 des ESAP vom Mai 2025. 
310 Für weitere Informationen über die ökologischen und sozialen Bedingungen für die Finanzierung des Projekts siehe ESDS.  
311 ESDS. 
312 S. 68–72 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
313 Über einen Zeitraum von 100 Jahren hält SF6 die Wärmestrahlung 23 500-mal stärker zurück als die entsprechende Menge 
Kohlendioxid (CO2) – vgl. hier, abgerufen am 20. Januar 2025. 
314 Hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025.  
315 Hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025.  

https://www.epa.gov/eps-partnership/sulfur-hexafluoride-sf6-basics
https://windeurope.org/newsroom/news/wind-energy-and-sf6-in-perspective/
https://windeurope.org/newsroom/news/wind-energy-and-sf6-in-perspective/
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dem Projekt um eine Klimaschutzmaßnahme, mit der die Energieerzeugung aus erneuerbaren 

Quellen gesteigert und die Erzeugung aus Kohlekraftwerken verringert werden soll.316 

Verantwortlichkeiten der EIB 

4.3.4 Zunächst prüfte die EIB die vom Projektträger vorgelegten einschlägigen Informationen und 

forderte weitere Informationen an, darunter zu den Auswirkungen des Projekts auf Klimaziele.  

4.3.5 Zweitens analysierte die EIB den Länderkontext. Sie analysierte, inwieweit das Projekt mit dem 

Entwurf des nationalen Energie- und Klimaplans und der Grünen Agenda der EU für den 

Westbalkan übereinstimmt.  

4.3.6 Darüber hinaus prüfte sie die Auswirkungen des Projekts auf das Klima. Laut Schätzungen der 

EIB wird das Projekt die relativen CO2-Emissionen um 368 Kilotonnen pro Jahr verringern317 

(vgl. Absatz 4.3.3). Daher kam die EIB zu dem Ergebnis, dass das Projekt vollständig konform 

mit dem Pariser Abkommen ist, wie im Klimabank-Fahrplan der Bank dargelegt.318  

4.3.7 Schließlich berücksichtigte die EIB die Ergebnisse der Beurteilungen in dem mit dem 

Projektträger vereinbarten ESAP vom Mai 2025. Demnach ist der Projektträger für den Fall, 

dass SF6 in den Schaltanlagen der Windkraftanlagen eingesetzt wird, verpflichtet, einen Plan 

für das Gasmanagement zu entwickeln und umzusetzen, um die Freisetzung in die Atmosphäre 

so gering wie möglich zu halten, und darüber Bericht zu erstatten.319 Dieser Plan sollte mit der 

Good International Industry Practice (GIIP) in Einklang stehen und der F-Gas-Verordnung 

(Verordnung (EU) 2024/573) (vgl. Absatz 3.2.11) Rechnung tragen.320 

4.4 Vorwurf D – Unfreiwillige Umsiedlung 

Einhaltung der auf das Projekt anwendbaren Standards 

4.4.1 Eigentum A wird für den Bau von Windkraftanlagen, Umspannwerk, Stromanschluss und 

Zufahrtsstraßen enteignet. Eigentum A ist nur ein Teil des Eigentums, das für das Projekt 

enteignet werden soll. Auf dem genannten Eigentum A befinden sich keine Häuser. 

Stattdessen besteht es aus Weideland, Wiesen, Wald und Ackerland. Dies steht in Einklang 

mit dem Ziel des Projekts, die unfreiwillige Umsiedlung so gering wie möglich zu halten.321 So 

werden beispielsweise nur 4,1 Prozent der Konzessionsfläche dauerhaft von dem Projekt 

belegt;322 für Zufahrtsstraßen wurden zudem für Landwirtschaft und Beweidung ungeeignete 

Flächen mit blankem Felsuntergrund bevorzugt.323  

4.4.2 Das achtstufige Enteignungsverfahren nach den Rechtsvorschriften der FBiH für Eigentum A 

ist noch nicht abgeschlossen: 

• Im Juni 2023 legte der Projektträger zusammen mit der Enteignungsstudie einen Vorschlag

zur Feststellung des öffentlichen Interesses mit Blick auf das Projekt vor.

316 S. 45 der vorläufigen UVP vom Juni 2023. 
317 ESDS. 
318 ESDS. 
319 Anforderung 3.3 des ESAP vom Mai 2025. 
320 Anforderung 3.3 des ESAP vom Mai 2025. 
321 Abschnitt 3.2 des LACP-Entwurfs vom Februar 2024. 
322 58,2 Hektar von 1 420,7 Hektar – vorbehaltlich des Hauptentwurfs – Abschnitt 2 Unterabschnitt c des Beschlusses Nr. UPI 
05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023. 
323 Abschnitt 3.2 des LACP-Entwurfs vom Februar 2024. 



SG/E/2024/03 und SG/E/2024/25 – Windpark Poklečani 

Public 

• Im Juli 2023 stellte die Gemeinde Posušje das öffentliche Interesse mit Blick auf das Projekt 

fest und führte Eigentum A auf.324 Es liegen keine Belege dafür vor, dass gegen diese 

Entscheidung Rechtsmittel eingelegt wurden.  

• Im August 2023 veröffentlichte der Projektträger eine öffentliche Aufforderung an die 

Eigentümer von Eigentum A, eine einvernehmliche Lösung für die Enteignung zu finden.325  

• Da (nach Angaben des Projektträgers) niemand auf die Aufforderung zum Abschluss 

freiwilliger Vereinbarungen geantwortet hatte, reichte der Projektträger im September 2023 

bei der Gemeinde Posušje326 den Enteignungsvorschlag ein. 

• Die Gemeinde Posušje327 informierte die PAPs und führte Anhörungen über eine 

Enteignung mit dem Projektträger und den PAPs durch. 

• Die Gemeinde Posušje erließ die Enteignungsbeschlüsse. Einige mit Eigentum A im 

Zusammenhang stehende PAPs legten Rechtsmittel gegen den Beschluss ein, und derzeit 

laufen Gerichtsverfahren. 

• Für einige mit Eigentum A im Zusammenhang stehende PAPs wurde der Enteignungs-

beschluss rechtskräftig, und es kam zur Anhörung über den Entschädigungsbetrag. Die 

Höhe der Entschädigung wurde auf Basis von Schätzungen von Gerichtssachverständigen 

(Boden und Trockenmauern328) und der Steuerbehörde festgesetzt. 

• Einige mit Eigentum A im Zusammenhang stehende PAPs stimmten der angebotenen 

Entschädigung nicht zu, und das Gericht wurde befasst, um den Entschädigungsbetrag zu 

bestimmen. Die Gerichtsverfahren sind noch anhängig.  

Im Rahmen des Verfahrens besichtigen die zuständigen Behörden das Gelände und 

kennzeichnen durch Markierungen die zur Enteignung vorgesehenen Flächen.  

4.4.3 Eigentum B wird nicht enteignet, weil es für die Durchführung des Projekts nicht benötigt wird. 

Auf Eigentum B befinden sich einige intakte Häuser. Die Modellierung zur Bewertung der 

Lärmbelastung und des periodischen Schattenwurfs für diese Häuser zeigt jedoch keine 

Anzeichen für einen Verstoß gegen die auf das Projekt anwendbaren Standards 

(vgl. Absatz 3.2.14). Der Rest von Eigentum B besteht aus Weideland, Wiesen, Wald und 

Ackerland.   

4.4.4 Neben dem laufenden Gerichtsverfahren (vgl. Absatz 4.4.2, Gedankenstrich 8) hat die 

Beschwerdeführende im Rahmen des Verfahrens zur Ausstellung der städtebaulichen 

Genehmigung für das Projekt im Dezember 2023 Bedenken hinsichtlich der Enteignung ihres 

Eigentums geäußert.329 Anschließend klagte die Beschwerdeführende gegen die im Januar 

2024 erteilte städtebauliche Genehmigung (vgl. Absatz 4.2.5); das Gericht wies diese 

Bedenken jedoch im Oktober 2024 zurück.330 Im zweitinstanzlichen Verfahren, das die 

 
324 Beschluss vom 27. Juli 2023 über die Feststellung des öffentlichen Interesses am Bau des Windparks in Poklečani, Nr. 01-
31-144/23 (hier in kroatischer Sprache abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025). Hinweis: Dieser Beschluss wurde im September 
2024 geändert mit dem Beschluss über Änderungen des Beschlusses über die Feststellung des öffentlichen Interesses am Bau 
des Windparks in Poklečani, Nr. 01-31-178/24 (hier in kroatischer Sprache abrufbar, abgerufen am 14. Juli 2025). Durch den 
geänderten Beschluss wurden weitere Parzellen in das Enteignungsverfahren aufgenommen. Nach Angaben des Projektträgers 
waren die Gründe dafür der Ausbau der Zufahrtsstraßen und Windkraftanlagen. Der geänderte Beschluss nimmt weder auf 
Eigentum A noch auf Eigentum B Bezug.  
325 Diese Aufforderung wurde am 28. August 2023 auf der Website des Projektträgers und in der Lokalzeitung veröffentlicht, hier 

abrufbar (in kroatischer Sprache), abgerufen am 20. Januar 2025. 
326 Schreiben Nr. I-5683/2023 an die Gemeinde Posušje. 
327 Dienststelle für Eigentum und Rechtsangelegenheiten, Geodäsie, Kataster, Raumordnung und Umweltschutz der Gemeinde 
Posušje. 
328 Während des Enteignungsverfahrens wurden neben Trockenmauern keine weiteren Gebäudestrukturen ermittelt – Abschnitt 
8.2 des LACP-Entwurfs vom Februar 2024. 
329 Urteil Kantonsgericht Sarajevo Nr. 09 0 U 046147 24 U vom 2. Oktober 2024. 
330 Urteil Kantonsgericht Sarajevo Nr. 09 0 U 046147 24 U vom 2. Oktober 2024. 

https://www.opcina-posusje.ba/wp-content/uploads/2023/08/glasnik-2023-8.pdf
https://www.opcina-posusje.ba/wp-content/uploads/2024/10/Glasnik-opcine-8-2024.pdf
https://ephzhb.ba/javni-poziv-svim-zainteresiranim-vlasnicima-radi-pokusaja-sporazumnoga-rjesavanja-imovinsko-pravnih-odnosa-u-cilju-izgradnje-ve-poklecani/
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Beschwerdeführende angestrengt hatte, befasste sich das Gericht nicht mit diesem 

Sachverhalt.331 Für weitere Informationen zum Urteil des zweitinstanzlichen Gerichts siehe 

Kasten 2. 

4.4.5 Das Enteignungsverfahren der FBiH steht in engem Zusammenhang mit dem sechsstufigen 

Grunderwerbsverfahren nach den EIB-Standards, das derzeit ebenfalls stattfindet:  

• Der Projektträger führte im Rahmen der Enteignungsstudie332 des Projekts eine

Grundstückserhebung durch, um die PAPs zu ermitteln und ein Verzeichnis der Verluste

zu erstellen (vgl. Absatz 4.4.2, Gedankenstrich 1).

• Der Projektträger bereitet derzeit einen Grunderwerbs- und Entschädigungsplan (LACP)

vor.333

• Da der Grundstückserwerb bereits im Gange ist, enthält der LACP-Entwurf vom Februar

2024 eine Gap-Analyse der Unterschiede zwischen den nationalen Rechtsvorschriften und

dem EIB-Standard 6 sowie Maßnahmen, um bestehende Unterschiede auszuräumen.334

• Der Projektträger suchte den Dialog mit den PAPs (vgl. Absatz 4.2.6). Nach seiner

Fertigstellung soll der LACP den PAPs zur Verfügung gestellt werden.335

• Die PAPs sollen für enteignetes Eigentum entschädigt werden (in Form von Sach- oder

Geldleistungen). Dabei werden die Wiederbeschaffungskosten zugrunde gelegt (die von

amtlichen Gerichtssachverständigen zu schätzen sind).336

• Neben dem Recht auf die Einlegung von Rechtsmitteln nach den Standards der FBiH

(vgl. Absatz 4.4.2, Gedankenstrich 8) wird ein Beschwerdemechanismus auf Projektebene

eingerichtet, um Bedenken hinsichtlich der Entschädigung entgegenzunehmen und

auszuräumen.337

4.4.6 Der LACP-Entwurf vom Februar 2024338 enthält (i) einen Überblick über das Enteignungs-

verfahren339, (ii) die Unterschiede zwischen den nationalen Standards und dem EIB-Standard 6 

sowie Möglichkeiten, diese Unterschiede auszuräumen340. Der LACP-Entwurf vom Februar 

2024 enthält einen Überblick über die möglichen Auswirkungen des für das Projekt 

erforderlichen Grundstückserwerbs auf die Eigentümerinnen und Eigentümer von Immobilien 

und Unternehmen und kommt zu dem Schluss, dass die Durchführung des Projekts 

voraussichtlich nicht zu einer unfreiwilligen physischen oder wirtschaftlichen Vertreibung führen 

wird.341 Der LACP-Entwurf vom Februar 2024 umfasst auch die Einrichtung eines 

Beschwerdemechanismus auf Projektebene.342 Nach seiner Fertigstellung wird der LACP: 

(i) der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt; (ii) in einer öffentlichen Anhörung vorgestellt; (iii) je

nach eingehenden Stellungnahmen eventuell angepasst;343 außerdem (iv) muss sich der

Projektträger an den Plan halten.

Verantwortlichkeiten der EIB 

4.4.7 Zunächst prüfte die EIB die vom Projektträger vorgelegten einschlägigen Informationen und 

forderte weitere Informationen an. Die EIB stellte insbesondere fest, dass 2014 ein LACP 

331 Urteil des Obersten Gerichts der FBiH, Nr. 09 0 U 046147 24 Uvp. 
332 In der Enteignungsstudie sind die betroffenen Eigentümer und Immobilien, ihre Bewertung und andere damit 
zusammenhängende Informationen aufgeführt – Abschnitt 4.2.4 des LACP-Entwurfs vom Februar 2024. 
333 Der LACP für dieses Projekt entspricht einem RAP, der gemäß den EIB-Standards erforderlich ist. Der PIC unterstützt den 

Projektträger bei der Aktualisierung und Umsetzung des LACP. 
334 Abschnitt 4.2.42 des LACP-Entwurfs vom Februar 2024. 
335 Abschnitt 12 des LACP-Entwurfs vom Februar 2024. 
336 Abschnitte 7 und 8.1 des LACP-Entwurfs vom Februar 2024. 
337 Abschnitte 4.2.4 und 10 des LACP-Entwurfs vom Februar 2024. 
338 Der PIC unterstützt den Projektträger bei der Aktualisierung und Umsetzung des LACP. 
339 Abschnitt 4.2 des LACP-Entwurfs vom Februar 2024. 
340 Abschnitt 4.2.4 des LACP-Entwurfs vom Februar 2024. 
341 Abschnitt 5.2 des LACP-Entwurfs vom Februar 2024. 
342 ESDS. 
343 Abschnitt 6 des SEP-Entwurfs vom Februar 2024 und Abschnitt 2.1 des ESAP vom Mai 2025. 
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erstellt worden war, dieser jedoch weiter ausgearbeitet werden müsse, um den EIB-Standards 

zu entsprechen.344 

4.4.8 Zweitens analysierte die EIB den Länderkontext. Die EIB prüfte das laufende Enteignungs-

verfahren der FBiH345 und stellte fest, dass (i) die zuständige nationale Behörde das Projekt zu 

einem Projekt von öffentlichem Interesse erklärt hat; (ii) sich der Projektträger darum bemühte, 

freiwillige Vereinbarungen mit den PAPs über ihr von Enteignung betroffenes Eigentum 

abzuschließen, und (iii) die PAPs die Möglichkeit haben, über Rechtsmittel eine Preisänderung 

zu erzielen.346 Die EIB forderte den Projektträger auf, einen LACP auszuarbeiten, in dem die 

Unterschiede zwischen den nationalen Standards und dem EIB-Standard 6 sowie 

Möglichkeiten zur Ausräumung etwaiger Unterschiede dargelegt werden (vgl. Absatz 4.4.6). 

4.4.9 Drittens prüfte die EIB weitere verfügbare Informationen. Die EIB nahm zum LACP-Entwurf 

Stellung und konsultierte die Grunderwerbsdatenbank, die detaillierte Informationen zu den 

einzelnen Grundstücken enthält (z. B. Eigentümer, Phase des Enteignungsprozesses, 

Entschädigungsbetrag usw.) und für den LACP verwendet wird.  

4.4.10 Viertens führte die EIB ihre eigene Beurteilung durch. Sie stellte fest, dass Eigentum A 

enteignet wird. 

4.4.11 Fünftens berücksichtigte die EIB die Ergebnisse der Beurteilungen im ESAP vom Mai 2025, 

der beispielsweise: 

• den PIC dazu verpflichtet, eine kritische Prüfung und Gap-Analyse des LACP durchzu-

führen, um etwaige Unzulänglichkeiten im Vergleich mit den EIB-Standards zu ermitteln

und zu beheben347

• den Projektträger dazu verpflichtet, (i) den LACP weiter zu aktualisieren, um die Ergebnisse

weiterer Studien oder Anforderungen zu berücksichtigen und die Einhaltung aller

Genehmigungen und Autorisierungen sicherzustellen348 und den LACP umzusetzen, und

(ii) über den Grundstückserwerb, einschließlich eingegangener Beschwerden, Bericht zu

erstatten349

4.4.12 Sechstens: Eine der Voraussetzungen für die EIB-Finanzierung ist die Verpflichtung des 

Projektträgers, sicherzustellen, dass der für das Projekt erforderliche Grundstückserwerb den 

Anforderungen der EIB-Standards entspricht, und den Grunderwerbsprozess gemäß den 

Vorgaben der EIB zu dokumentieren und darüber Bericht zu erstatten, unter anderem durch 

die Aktualisierung des LACP vor dem Beginn der Baumaßnahmen des Projekts.350 Darüber 

hinaus machte die EIB die Auszahlung aller Tranchen von einer Bestätigung des PIC abhängig, 

dass alle Vereinbarungen über den Erwerb der erforderlichen Rechte an der Grundstücksfläche 

des Projekts ausgehandelt und ordnungsgemäß unterzeichnet sind. 

4.4.13 Nach Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags überwacht die EIB, ob die auf das Projekt 

anwendbaren Standards eingehalten werden, einschließlich der Erfüllung der 

Vorabbedingungen. Gemäß dem LACP-Entwurf vom Februar 2024 muss der Projektträger den 

Grundstückserwerb überwachen und darüber Bericht erstatten.351  

344 ESDS. 
345 ESDS. 
346 ESDS. 
347 Anforderung 1.3 des ESAP vom Mai 2025. 
348 Anforderung 1.1 des ESAP vom Mai 2025. 
349 Abschnitt 6.1 des ESAP vom Mai 2025. 
350 ESDS.  
351 Abschnitt 11 des LACP-Entwurfs vom Februar 2024. 
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4.5 Vorwurf E – Kulturerbe 

Einhaltung der auf das Projekt anwendbaren Standards 

4.5.1 Das Projekt wird in einem Gebiet durchgeführt, in dem sich das intakte Haus der Beschwerde-

führenden, ein Brunnen und Trockenmauern befinden.352 Diese Mauern wurden höchstwahr-

scheinlich in der für diese Gegend typischen Trockenmauertechnik errichtet.   

4.5.2 In der vorläufigen UVP353 und im USVP-Entwurf wird354 darauf hingewiesen, dass das Projekt 

keine Auswirkungen auf das Kulturerbe haben sollte. Die zuständige Behörde, das Institut für 

Denkmalschutz der FBiH, erklärte, dass das Projekt keine Auswirkungen auf eingetragene und 

geschützte kulturhistorische Denkmäler habe.355  

4.5.3 Die Beschwerdeführende klagte gegen die städtebauliche Genehmigung vom Januar 2024 und 

führte dabei negative Auswirkungen des Projekts auf das Kulturerbe an. Im Oktober 2024 wies 

das Gericht diese Bedenken zurück mit dem Hinweis, dass die Beschwerdeführende keine 

Nachweise dafür erbracht habe, dass Haus, Brunnen und Trockenmauern Teil des Kulturerbes 

seien (oder als solches betrachtet werden sollten) (vgl. Absatz 4.2.5).356 Im zweitinstanzlichen 

Verfahren, das die Beschwerdeführende eingeleitet hatte, wies das Gericht die Behauptungen 

der Beschwerdeführenden, das Projekt werde negative Auswirkungen auf das Kulturerbe 

haben, zurück.357 Für weitere Informationen zum Urteil des zweitinstanzlichen Gerichts siehe 

Kasten 2. 

Verantwortlichkeiten der EIB 

4.5.4 Die EIB nahm die 2022 durchgeführte Gap-Analyse der Rechtsvorschriften der FBiH 

gegenüber den EIB-Standards zur Kenntnis; diese kommt zu dem Ergebnis, dass zwischen 

den Rechtsvorschriften der FBiH und dem EIB-Standard 10 keine Unterschiede bestehen, und 

dass die Rechtsvorschriften der FBiH eine Schutzregelung für Kulturerbe-Stätten vorsehen, die 

den EIB-Standards entspricht. 

4.5.5 Darüber hinaus stellte die EIB fest, dass sich das Projekt nicht auf das Kulturerbe auswirken 

wird.358 Die EIB prüfte das Sachverständigengutachten des Instituts für Denkmalschutz der 

FBiH (Absatz 4.5.2).359  

4.5.6 Schließlich enthält der zwischen EIB und Projektträger vereinbarte ESAP vom Mai 2025 die 

Anforderung, dass kein Kulturerbe ohne angemessene Erhaltungsmaßnahmen entfernt werden 

oder verloren gehen darf.360 

5 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

5.1.1 Aus der Prüfung des Belegmaterials geht hervor, dass das Projekt – mit einer möglichen 

Ausnahme – die auf das Projekt anwendbaren Standards erfüllt. Die Entscheidung über 

Nichterfordernis vom August 2023 wurde von der zuständigen Behörde nicht veröffentlicht 

(Absatz 4.2.2). Die Veröffentlichung der endgültigen Entscheidung ist eine Anforderung der 

UVP-Richtlinie, die unmittelbar auf das Projekt anwendbar ist (Absätze 3.2.4, 3.2.7 und 3.2.8). 

352 Hier abrufbar, abgerufen am 20. Januar 2025.  
353 Abschnitt C.1.5 des Antrags auf vorläufige Folgenabschätzung vom Juni 2023. 
354 Abschnitt 5.3.4 des USVP-Entwurfs vom August 2023. 
355 Erläuternder Abschnitt 3 der Entscheidung über Nichterfordernis (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023). 
356 Urteil Kantonsgericht Sarajevo Nr. 09 0 U 046147 24 U vom 2. Oktober 2024.  
357 S. 8 und 9 des Urteils des Obersten Gerichts der FBiH. 
358 ESDS. 
359 Erläuternder Abschnitt 3 der Entscheidung über Nichterfordernis (Nr. UPI 05/1-02-19-4-81/23 vom 31. August 2023). 
360 Anforderung 10.2 des ESAP vom Mai 2025. 

https://www.instagram.com/aarhuscentarubih/reel/C8CKvSbNbKT/?hl=en
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In der Praxis hatte dies keine Auswirkungen auf den Zugang zu Gerichten, da eine lokale 

Nichtregierungsorganisation derzeit von ihrem Recht Gebrauch macht, die Entscheidung über 

Nichterfordernis vom August 2023 vor einem Gericht anzufechten (Absatz 4.2.3). 

5.1.2 Alle anderen Aspekte des Projekts erfüllen die auf das Projekt anwendbaren Standards. Die 

Beurteilung der Umweltauswirkungen des Projekts wurde auf Ebene der FBiH wie gefordert 

abgeschlossen (vgl. Absätze 3.2.4 und 3.2.5). Wie vorstehend erwähnt, läuft noch ein 

Gerichtsverfahren zur Entscheidung über Nichterfordernis vom August 2023 (Absatz 4.1.4). In 

Ergänzung zur Beurteilung auf Ebene der FBiH werden in Kürze zusätzliche Beurteilungen 

abgeschlossen, auf die sich die EIB und der Projektträger verständigt haben oder die die EIB 

in Einklang mit den EIB-Standards angefordert hat (vgl. etwa Absätze 4.1.35 und 4.1.40). In 

diesem Zusammenhang wurden, wie gefordert (vgl. Absätze 3.2.4 und 3.2.5), spezifische 

Maßnahmen definiert, um sicherzustellen, dass die auf das Projekt anwendbaren Standards 

nicht verletzt werden. Diese Maßnahmen sind in verschiedenen Dokumenten dargelegt, etwa 

in der Entscheidung über Nichterfordernis vom August 2023 und im ESAP vom Mai 2025 

(vgl. Absatz 4.1.3). Weitere Informationen enthält Anhang 1. 

5.1.3 Die zusätzlichen Umwelt- und Sozialdokumente, wie USVP, CHA, BMP, SEP und LACP, die 

von der EIB angefordert oder mit dem Projektträger vereinbart wurden, um die Einhaltung der 

auf das Projekt anwendbaren Standards sicherzustellen, werden nach ihrer Fertigstellung: 

(i) der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt; (ii) in einer öffentlichen Anhörung vorgestellt und

(iii) je nach eingehenden Stellungnahmen eventuell angepasst (Absätze 4.1.2, 4.1.36, 4.2.8

und 4.4.6).

5.1.4 Ist ein Mitglied der Öffentlichkeit der Ansicht, dass das Projekt gegen die auf das Projekt 

anwendbaren Standards verstößt, so kann es eine Beschwerde beim Projektträger einreichen; 

dieser ist verpflichtet, die Situation zu bewerten und gegebenenfalls Abhilfe zu schaffen und 

der EIB darüber Bericht zu erstatten (vgl. Absatz 4.1.7). Beschwerden können in Bezug auf 

verschiedene Aspekte des Projekts eingereicht werden, einschließlich der Fragen des 

Grundstückserwerbs (vgl. Absätze 4.4.5 und 4.4.6). Die Öffentlichkeit kann auch eine 

Beschwerde bei EIB-CM einreichen. 

5.1.5 Das geprüfte Belegmaterial zeigt, dass die EIB ihren Verantwortlichkeiten wie gefordert 

nachgekommen ist (vgl. Abschnitt 3.3). Die EIB gab für das Projekt keine Risikokategorie an, 

was nicht den Anforderungen entspricht (vgl. Absatz 3.3.2, Ziffer 4). Aus dem geprüften Beleg-

material geht jedoch nicht hervor, dass dies einen wesentlichen Einfluss auf die Prüfung dieses 

konkreten Projekts durch die EIB hatte (vgl. Absatz 4.1.50). Die EIB hatte den Projektträger 

entweder aufgefordert oder sich mit ihm darauf verständigt, zusätzliche Beurteilungen der 

Projektauswirkungen vorzunehmen, und sich zu diesen Beurteilungen geäußert 

(vgl. Absätze 4.1.47 und 4.1.49). Die EIB berücksichtigte die Ergebnisse dieser Beurteilungen 

im ESAP vom Mai 2025 (vgl. Absatz 4.1.52), was die Anforderungen auf Ebene der FBiH 

verstärkt. Die EIB erwartet, dass der Projektträger im Zusammenhang mit USVP, CHA, BMP, 

SEP und LACP einen angemessenen Stakeholder-Dialog durchführt (vgl. Absatz 5.1.3). 

5.1.6 EIB-CM betrachtet die Erstellung eines ESAP für das Projekt (ein zwischen EIB und Projekt-

träger vereinbartes Dokument) und dessen Beifügung zum EIB-Finanzierungsvertrag als Good 

Practice und legt der EIB nahe, für künftige Projekte einen ESAP zu erstellen, wenn sie dies 

als notwendig erachtet. Dies gilt vor allem für Projekte mit höherer Risikoeinstufung. Der ESAP 

enthält eine Liste spezifischer Maßnahmen, die der Projektträger in Bezug auf die einschlä-

gigen EIB-Standards umzusetzen hat und über die er Bericht erstatten muss. Er dient als 

Instrument, um die Übereinstimmung des Projekts mit nationalen Rechtsvorschriften, den EIB-

Standards und der internationalen Good Practice sicherzustellen. Außerdem dient er als 

Richtschnur für den Projektträger, weil er zeigt, welche Maßnahmen erforderlich sind, um 

sicherzustellen, dass das Projekt die einschlägigen EIB-Standards erfüllt. Weitere 

Informationen enthält Anhang 1.  



Beschwerdemechanismus der EIB-Gruppe – Abschlussbericht 

44 

Public 

6 ERGEBNISSE 

Tabelle 2 – Zusammenfassung der Ergebnisse 

Vorwurf Ergebnis Verbesserungsvorschläge 

Vorwurf A – Beurteilungen 

EIB-Standard 1 – Ökologische und 
soziale Auswirkungen und Risiken 

EIB-Standard 3 – 
Ressourceneffizienz und Vermeidung 

von Umweltverschmutzung 

EIB-Standard 4 – Biodiversität und 
Ökosysteme 

Unbegründet 

Nein 

Vorwurf B – Stakeholder-Dialog 

EIB-Standard 2 – Dialog mit 
Stakeholdern 

EIB-CM empfiehlt den EIB-
Abteilungen, den Projektträger 
daran zu erinnern, dass er gemäß 
UVP-Richtlinie verpflichtet ist, die 
Entscheidung über Nichterfor-
dernis zu veröffentlichen. (Em-
pfehlung ist binnen zwei Monaten 
ab Datum des Abschlussberichts 
umzusetzen.)  

Vorwurf C – Klimawandel 

EIB-Standard 5 – Klimawandel 
Nein 

Vorwurf D – Unfreiwillige Umsiedlung 

EIB-Standard 6 – Unfreiwillige 
Umsiedlung 

Nein 

Vorwurf E – Kulturerbe 

EIB-Standard 10 – Kulturerbe 
Nein 
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ANHANG 1 – ZUSAMMENFASSUNG DER SCHLUSSFOLGERUNGEN UND ERGEBNISSE 

Vorwurf 
Schlussfolgerungen 

(auf das Projekt anwendbare Standards) 

Projekt 
entspricht 
Standards 

Schlussfolgerungen 
(Verantwortlichkeiten der EIB) 

Ergebnisse 

Vorwurf A – 
Beurteilungen 

EIB-
Standard 1 – 
Ökologische 
und soziale 
Auswirkungen 
und Risiken 

EIB-
Standard 3 – 
Ressourcen-
effizienz und 
Vermeidung 
von Umwelt-
verschmutzung 

EIB-
Standard 4 – 
Biodiversität 
und 
Ökosysteme 

Aus der Prüfung des Belegmaterials geht hervor, 
dass das Projekt die auf das Projekt anwendbaren 
Standards erfüllt. 

Die Beurteilungen der Umweltauswirkungen des 
Projekts wurden und werden noch, wie gefordert 
(vgl. §§ 3.2.4 und 3.2.5), durchgeführt. Auf Ebene 
der FBiH sind die Beurteilungen abgeschlossen. In 
Bezug auf die Entscheidung über Nichterfordernis 
vom August 2023 läuft noch ein Gerichtsverfahren 
(§ 4.1.4). In Kürze werden zusätzliche Beurtei-
lungen abgeschlossen, auf die sich die EIB und der
Projektträger verständigt haben oder die die EIB in
Einklang mit den EIB-Standards angefordert hat
(vgl. § 4.1.2). Die Beurteilungen umfassen alle von
der Beschwerdeführenden aufgeworfenen rele-
vanten Fragen (vgl. Tabelle 1 für Vorwurf A), wie
Lärm, periodischer Schattenwurf, Flora und Fauna
sowie Schutzgebiete (vgl. §§ 4.1.9, 4.1.14, 4.1.19,
4.1.25, 4.1.29, 4.1.32, 4.1.35, 4.1.40, 4.1.41, 
4.1.44). 

Zudem wurden, wie gefordert (vgl. §§ 3.2.4 und 
3.2.5), spezifische Maßnahmen ergriffen, um 
sicherzustellen, dass die auf das Projekt anwend-
baren Standards nicht verletzt werden. Diese Maß-
nahmen sind in verschiedenen Dokumenten dar-
gelegt, etwa in der Entscheidung über Nicht-
erfordernis vom August 2023 und im ESAP vom 
Mai 2025, der dem EIB-Finanzierungsvertrag bei-
gefügt ist (vgl. § 4.1.3). Die Maßnahmen umfassen 
alle von der Beschwerdeführenden aufgeworfenen 
relevanten Fragen (vgl. Tabelle 1 für Vorwurf A), 
wie Lärm, periodischer Schattenwurf, Flora und 

Ja 

Aus der Prüfung des Belegmaterials geht hervor, dass die EIB 
ihren Verantwortlichkeiten wie gefordert nachgekommen ist 
(vgl. Abschnitt 3.3). 

Zunächst prüfte die EIB die vom Projektträger vorgelegten 
einschlägigen Informationen und forderte weitere Informationen 
an. Zum Beispiel: 

• Im Zusammenhang mit Vorwurf A prüfte die EIB die einschlä-
gigen Informationen wie die UVP der FBiH (vgl. § 4.1.47),
vereinbarte mit dem Projektträger die Ausarbeitung einer
USVP und forderte zusätzliche Beurteilungen, wie die
Entwürfe von CHA und BMP (vgl. § 4.1.49).

• Im Zusammenhang mit Vorwurf B stellte die EIB fest, dass
2014 ein SEP ausgearbeitet wurde, dieser jedoch aktualisiert
werden muss, um den EIB-Standards zu entsprechen
(vgl. § 4.2.10).

• Im Zusammenhang mit Vorwurf C ersuchte die EIB um
Informationen über die Auswirkungen des Projekts auf die
Klimaziele (vgl. § 4.3.4).

• Im Zusammenhang mit Vorwurf D stellte die EIB fest, dass
2014 ein LACP erstellt wurde, dieser jedoch weiter
ausgearbeitet werden muss, um den EIB-Standards zu
entsprechen (vgl. § 4.4.7).

Zweitens analysierte die EIB den Länderkontext. Zum Beispiel: 

• Im Zusammenhang mit Vorwurf A enthält der zwischen der
EIB und dem Projektträger vereinbarte USVP-Entwurf vom
August 2023 eine Gap-Analyse der Unterschiede zwischen
den Rechtsvorschriften der FBiH und den Rechtsvorschriften
der EU, auf denen die EIB-Standards basieren (vgl. § 4.1.48).

Unbegründet 
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Fauna sowie Schutzgebiete (vgl. §§ 4.1.10, 4.1.15, 
4.1.20, 4.1.26, 4.1.30, 4.1.33, 4.1.36, 4.1.42, 
4.1.45). 

Die nationalen Gerichte hatten Gelegenheit, sich 
dazu zu äußern, ob das Projekt die nationalen 
Standards erfüllt; in dieser Hinsicht ist ein Gerichts-
verfahren anhängig (vgl. Kasten 2 und §§ 4.1.4, 
4.1.11, 4.1.16, 4.1.21, 4.1.37). 

Relevante Informationen wurden an die Öffentlich-
keit weitergegeben (vgl. §§ 4.1.6, 4.1.12, 4.1.17, 
4.1.22 und 4.1.38). 

Sollten Mitglieder der Öffentlichkeit der Ansicht 
sein, dass das Projekt gegen die auf das Projekt 
anwendbaren Standards verstößt, können sie 
zudem beim Projektträger Beschwerde einlegen. 
Der Projektträger muss die Situation beurteilen, 
gegebenenfalls Abhilfe schaffen und der EIB 
darüber Bericht erstatten (vgl. § 4.1.7). 

• Im Zusammenhang mit Vorwurf B prüfte die EIB
Informationen über die regulatorischen Anforderungen an
den Stakeholder-Dialog in der FBiH (vgl. § 4.2.11).

• Im Zusammenhang mit Vorwurf C analysierte die EIB, inwie-
weit das Projekt mit dem Entwurf des nationalen Energie- und
Klimaplans und der Grünen Agenda der EU für den West-
balkan übereinstimmt (vgl. § 4.3.5).

• Im Zusammenhang mit Vorwurf D prüfte die EIB das laufende
Enteignungsverfahren in der FBiH (vgl. § 4.4.8).

• Im Zusammenhang mit Vorwurf E nahm die EIB die Gap-
Analyse zur Kenntnis, aus der hervorgeht, dass es keine
Unterschiede zwischen EIB-Standard 10 und den Rechts-
vorschriften der FBiH gibt (vgl. § 4.5.4).

Drittens prüfte die EIB weitere verfügbare Informationen. Zum 
Beispiel: 

• Im Zusammenhang mit Vorwurf A vereinbarte die EIB mit
dem Projektträger die Ausarbeitung einer USVP, forderte
zusätzliche Beurteilungen, wie die Entwürfe von CHA und
BMP, und nahm dazu Stellung (vgl. § 4.1.49).

• Im Zusammenhang mit Vorwurf B forderte die EIB einen
aktualisierten SEP und nahm dazu Stellung (vgl. § 4.2.12).

• Im Zusammenhang mit Vorwurf D forderte die EIB einen
aktualisierten LACP und nahm dazu Stellung (vgl. § 4.4.9).

Viertens gab die EIB für das Projekt keine Risikokategorisierung 
an. Dies entspricht nicht den Anforderungen (vgl. § 3.3.2, 
Ziffer 4). Aus dem geprüften Belegmaterial geht jedoch nicht 
hervor, dass dies einen wesentlichen Einfluss auf die 
Projektprüfung der EIB hatte (vgl. § 4.1.50). Zum Beispiel: 
Zusätzlich zu den von der EIB angeforderten einschlägigen 
Beurteilungen 

• bewertete die EIB das Projekt im Zusammenhang mit
Vorwurf C als vollständig konform mit dem Pariser
Abkommen (vgl. § 4.3.6);

• stellte die EIB im Zusammenhang mit Vorwurf D fest, dass
Eigentum A enteignet wird (vgl. § 4.4.10);

Vorwurf B – 
Stakeholder-
Dialog 

EIB-
Standard 2 – 
Dialog mit 
Stakeholdern 

Aus der Prüfung des Belegmaterials geht hervor, 
dass das Projekt – mit einer geringfügigen Unzu-
länglichkeit – die auf das Projekt anwendbaren 
Standards erfüllt. 

Die Entscheidung über Nichterfordernis vom 
August 2023 wurde von der zuständigen Behörde 
nicht veröffentlicht (Absatz 4.2.2). Gemäß UVP-
Richtlinie muss diese Entscheidung veröffentlicht 
werden (§§ 3.2.4, 3.2.7 und 3.2.8). In der Praxis 
hatte dies keine Auswirkungen auf den Zugang zu 
Gerichten, da eine lokale NGO von ihrem Recht 
Gebrauch macht, die Entscheidung über Nichter-
fordernis vor einem Gericht anzufechten (§ 4.2.3). 

Gemäß den Anforderungen der Standards der 
FBiH (vgl. § 3.2.7) wurden sowohl die Möglichkeit 
auf Beteiligung der Öffentlichkeit an der Entschei-
dungsfindung als auch auf Zugang zu Gerichten im 
Rahmen folgender Verfahren wahrgenommen: 

Ja 

mit 
einer 

Unzulänglich
keit 
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(i) Entscheidung über Nichterfordernis einer UVP 
und (ii) Verfahren der städtebaulichen Geneh-
migung; in dieser Hinsicht ist ein Gerichtsverfahren 
anhängig (vgl. §§ 4.2.2–4.2.5). 
 
Darüber hinaus hat der Projektträger gemäß den 
Anforderungen der EIB-Standards (vgl. § 3.2.8) im 
Februar 2024 einen (aktualisierten) SEP-Entwurf 
ausgearbeitet, der Folgendes umfasst: 
(i) relevante Stakeholder; (ii) Verfahren für die 
proaktive Offenlegung von Dokumenten und 
(iii) Informationen über den Beschwerde-
mechanismus (vgl. § 4.2.7).  
 
Die zusätzlichen Umwelt- und Sozialdokumente, 
wie USVP, CHA, BMP, SEP und LACP, die von der 
EIB angefordert und/oder mit dem Projektträger 
vereinbart wurden, um die Einhaltung der auf das 
Projekt anwendbaren Standards sicherzustellen, 
werden nach ihrer Fertigstellung: (i) der Öffentlich-
keit zur Verfügung gestellt; (ii) in einer öffentlichen 
Anhörung vorgestellt und (iii) je nach eingehenden 
Stellungnahmen eventuell angepasst; außerdem 
(iv) muss sich der Projektträger daran halten 
(§§ 4.1.2, 4.1.36, 4.2.8 und 4.4.6). 

• stellte die EIB im Zusammenhang mit Vorwurf E fest, dass 
das Projekt keine Auswirkungen auf das Kulturerbe haben 
wird (vgl. § 4.5.5). 

 
Fünftens nahm die EIB die Ergebnisse der einschlägigen 
Beurteilungen zur Kenntnis und berücksichtigte deren Ergeb-
nisse. Die EIB berücksichtigte die Ergebnisse der Beurteilungen 
im ESAP vom Mai 2025. Der ESAP ist dem Finanzierungsvertrag 
zwischen der EIB und BiH beigefügt und enthält spezifische 
umzusetzende Maßnahmen (vgl. § 4.1.52). Zum Beispiel: 

• Im Zusammenhang mit Vorwurf A beauftragte die EIB einen 
Sachverständigen, um erforderlichenfalls (i) die Ergebnisse 
des Vogel- und Fledermaus-Monitorings zu beurteilen und 
Änderungen für den Betrieb der Windkraftanlagen zu 
empfehlen; (ii) eine Bewertung der in den potenziellen 
Natura-2000-Gebieten vorhandenen Lebensräume durchzu-
führen und dadurch sicherzustellen, dass kein Nettoverlust 
für die Biodiversität entsteht bzw. eine positive Nettoaus-
wirkung erzielt wird (vgl. § 4.1.52, Gedankenstrich 3). 

• Im Zusammenhang mit Vorwurf B forderte die EIB den 
Projektträger auf, den SEP weiter zu aktualisieren, um die 
Ergebnisse weiterer Studien oder Anforderungen zu 
berücksichtigen (vgl. § 4.2.13).  

• Im Zusammenhang mit Vorwurf C fordert die EIB vom 
Projektträger, einen Plan für das Gasmanagement in 
Einklang mit der Good International Industry Practice (GIIP) 
zu entwickeln und umzusetzen, falls SF6 für Schaltanlagen 
verwendet wird (vgl. § 4.3.7). 

• Im Zusammenhang mit Vorwurf D forderte die EIB den 
Projektträger auf, den LACP weiter zu aktualisieren, um die 
Ergebnisse weiterer Studien oder Anforderungen zu 
berücksichtigen (vgl. § 4.4.11). 

• Im Zusammenhang mit Vorwurf E verlangt die EIB, dass kein 
Kulturerbe ohne angemessene Erhaltungsmaßnahmen 
entfernt wird oder verloren geht (vgl. § 4.5.6). 

 
Sechstens: Diese Anforderungen werden auch in den 
Finanzierungsvertrag aufgenommen. Die EIB zahlt Mittel nur aus, 

Vorwurf C – 
Klimawandel 
 
EIB-
Standard 5 – 
Klimawandel 

Aus der Prüfung des Belegmaterials geht hervor, 
dass das Projekt die auf das Projekt anwendbaren 
Standards erfüllt. 
 
Das Projekt trägt dazu bei, dass BiH seine Klima-
ziele erreicht (vgl. § 3.2.10). Es wird insgesamt 
gewisse Klimaauswirkungen haben (vgl. § 4.3.2), 
die relativen CO2-Emissionen allerdings signifikant 
verringern (in einem Umfang, der der CO2-Menge 
entspricht, die 16,7 Millionen Bäume in einem Jahr 
absorbieren (vgl. § 4.3.3). 

Ja 

Vorwurf D – 
Unfreiwillige 
Umsiedlung 
 

Aus der Prüfung des Belegmaterials geht hervor, 
dass das Projekt die auf das Projekt anwendbaren 
Standards erfüllt. 
 

Ja 
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EIB-
Standard 6 – 
Unfreiwillige 
Umsiedlung 

Wie gefordert (vgl. § 3.2.14) hat das achtstufige 
Enteignungsverfahren nach den Standards der 
FBiH für Eigentum A begonnen und ist noch nicht 
abgeschlossen (vgl. § 4.4.2). Im Rahmen des 
Verfahrens besichtigen die zuständigen Behörden 
das Gelände und kennzeichnen durch Markie-
rungen die zur Enteignung vorgesehenen Flächen. 
Dies kann nicht als unbefugtes Betreten oder 
Beschädigung des Eigentums angesehen werden. 
Eigentum B wird nicht enteignet, weil es für die 
Durchführung des Projekts nicht benötigt wird und 
die durchgeführte Modellierung nicht darauf 
hindeutet, dass die negativen Auswirkungen des 
Projekts eine Enteignung erfordern (vgl. § 4.4.3). 
Das Enteignungsverfahren nach den Standards 
der FBiH steht in engem Zusammenhang mit dem 
sechsstufigen Grunderwerbsverfahren nach den 
EIB-Standards (vgl. § 3.2.15), das ebenfalls noch 
nicht abgeschlossen ist (vgl. § 4.4.5). 

Wenn sich das Projekt auf Eigentum B auswirkt 
(z. B. wenn sich die Beurteilungen zu Lärm oder 
periodischem Schattenwurf als falsch erweisen), 
können die Eigentümer jederzeit Beschwerde ein-
legen und die Enteignung ihres Eigentums ver-
langen (vgl. § 4.4.5, Gedankenstrich 6 und 
§ 4.4.6).

wenn der Projektträger die Finanzierungsbedingungen erfüllt hat. 
Zum Beispiel: 

• Im Zusammenhang mit Vorwurf A muss der BMP eine
Mitigationsstrategie enthalten, um die entsprechenden Ziele
zum Schutz der Biodiversität vor der ersten Auszahlung zu
erreichen (vgl. § 4.1.53).

• Im Zusammenhang mit Vorwurf B muss der
Beschwerdemechanismus für das Projekt vor der ersten
Auszahlung eingerichtet werden (vgl. § 4.2.14).

• Im Zusammenhang mit Vorwurf D muss der LACP vor dem
Bau aktualisiert werden (vgl. § 4.4.12).

Nach Unterzeichnung des Finanzierungsvertrags überwacht die 
EIB die Durchführung des Projekts (und die Einhaltung der oben 
genannten Bedingungen). Die Überwachung umfasst Ent-
wicklungen in Bezug auf die einschlägigen Gerichtsverfahren vor 
nationalen Gerichten (vgl. §§ 4.1.54 und 4.2.15). 

Vorwurf E – 
Kulturerbe 

EIB-
Standard 10 – 
Kulturerbe 

Aus der Prüfung des Belegmaterials geht hervor, 
dass das Projekt die auf das Projekt anwendbaren 
Standards erfüllt. 

Die Kunst des Trockensteinmauerns steht zwar 
unter UNESCO-Schutz (vgl. § 3.2.17), die einzel-
nen Steinmauern im Einflussbereich des Projekts 
jedoch nicht (vgl. §§ 4.5.1 und 4.5.2). Darüber 
hinaus gibt es keine Belege dafür, dass das Haus 
der Beschwerdeführenden und der Brunnen unter 
Schutz stehen (vgl. § 4.5.3).  

Ja 
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